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Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet
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Im roten Teilbereich liegen folgende Flurstiicke: 243/4, 769, 769/2, 769/70, 769/71,
769/72, 784 (TF), 802 (TF), 802/2 (TF), 802/4 (TF), 807, 807/2, 807/3, 807/4 und
807/9.

Im gelben Teilbereich liegen folgende Flurstlicke: 769/3, 769/64, 769/65 (TF), 769/73
(TF), 769/88, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/8, 854/9, 854/10, 854/11, 854/12,
854/13, 854/15 (TF), 854/20, 854/21, 854/22, 854/23, 855 (TF), 855/1 und 855/2.

Im blauen Teilbereich liegen folgende Flurstiicke: 769/65 (TF) und 769/73 (TF).

Im griinen Teilbereich liegen folgende Flurstiicke: 262/2, 262/3, 263 (TF), 264, 264/1
(TF), 769/1, 769/96, 854, 854/15 (TF), 854/24, 854/25, 854/26, 855 (TF), 857, 857/1,
857/2, 857/3, 857/4, 857/5, 857/6, 857/7, 857/8, 857/9, 857/10, 857/11, 857/12,
857/13, 858/1, 858/2, 858/4, 858/5, 858/7 und 860

Innerhalb eines Umgriffes von maximal 3,0 m zur Aufenwand von Gebauden
innerhalb der Baugrenzen sind Gelandemodellierungen gegeniiber dem natrlichen
Gelandeverlauf wie folgt zulassig:

Teilbereich rot: Aufschiittungen bis max. 1,5 m und Abgrabungen bis max. 3,5 m
Teilbereich gelb: Aufschittungen bis max. 2,0 m, Abgrabungen bis max. 0,5 m
Teilbereich blau: Aufschittungen bis max. 0,50 m, Abgrabungen bis max. 2,0 m
Teilbereich griin: Aufschittungen bis max. 0,50 m, Abgrabungen bis max. 0,5 m

Innerhalb eines Umgriffes von max. 3,0 m zur AuBenwand von Geb&auden innerhalb
der Baugrenzen sind Stitzmauern wie folgt zulassig:

Teilbereich rot: Stutzmauern bis zu einer Hohe von 1,7 m

Teilbereich gelb: Stiitzmauern bis zu einer Héhe von 1,0 m

Teilbereich blau: Stutzmauern bis zu einer Héhe von 1,0 m

Teilbereich grun: Stiitzmauern sind unzulassig

Sonstige Regelungen betreffend Gelandemodellierungen und Stiitzmauern:

Um das Gelandeniveau zwischen Gebauden mit Grenzbebauung auszugleichen, darf
an der gemeinsamen Grundstiicksgrenze mittels Stiitzmauern mit einer Hohe von
max. 0,8 m terrassiert oder lber eine Gelandemodellierung entsprechend interpoliert
werden.

Ansonsten ist an den Grundstiicksgrenzen der natiirliche Gelandeverlauf unveréandert
zu belassen.

Abgrabungen des naturlichen Geléndes zur Errichtung von Tiefgaragen sind ohne
Beschrankungen zulassig.

Stutzmauern zur Modellierung des Baulandes (Gartengestaltung) sind maximal bis
zu einer H6he von 0,8 m zulassig. Stlizmauern sind in einem Abstand von mindestens
1,5 m zueinander zu errichten.

Stiitzmauern diirfen das anstehende Gelande um maximal 0,3 m Uiberragen.

Uberbaubare Grundstiicksflache, Bauweise

Es ist die offene Bauweise festgesetzt. Abweichend hiervon wird fiir die Flurstiicke
802 und 802/4 abweichende Bauweise festgesetzt.

A nur Einzelhduser zulassig
A nur Doppelhaushalften zulassig

é nur Einzel- und Doppelhauser zulassig

@ Einzel- und Doppelhduser und Hausgruppen zulassig

Baugrenze

Die festgesetzten Baugrenzen dirfen ausnahmsweise durch AuRentreppen,
Vordécher und Balkone um bis zu 1,5 Meter Uberschritten werden. Die festgesetzten
Baugrenzen dirfen ausnahmsweise durch Terrassen und Terrasseniiberdachungen
mit offenen Seitenwénden um bis zu 3 Meter iberschritten werden.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

Garagen, Carports, offene Stellplatze, Tiefgaragen und Tiefgaragenzufahrten sind
auch auRerhalb der festgesetzten Uberbaubaren Grundstiicksflachen (Baugrenzen)
zulassig. Die festgesetzte max. Gesamt-Grundflachenzahl ist zu beachten.

Unter- und oberirdische Duplex- bzw. Mehrfachparksysteme sind unzulassig.
Ab acht Stellplatzen ist eine Tiefgarage zu errichten.

Nebenanlagen gemaR § 14 Abs. 1 BauNVO (z. B. Gartenhauser, etc.) sind bis zu
einer GroRRe von 15 gm auch auRerhalb der festgesetzten (iberbaubaren Grund-
stucksflachen zulassig.

Die zulassige Wandhohe fiir Garagen/Carports und Nebenanlagen (z.B. Gartenhau-
ser) wird mit max. 3,0 m festgesetzt. Sie wird gemessen vom natiirlichen Gelénde bis
zum Schnittpunkt der AuRenwand mit der Dachhaut.

Es sind unterirdische Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) mit einem
Fassungsvermdégen von mindestens 0,3 m? je vollendete 50 qm Grundstiicksflache
zu errichten.
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Bauliche Gestaltung

SD nur symmetrisches Satteldach zulassig
SD/WD nur symmetrisches Satteldach oder Walmdach
e e festgesetzte Haupffirstrichtung

Von der festgesetzten Firstrichtung kann um bis zu 15° abgewichen werden.

Die Dachneigung betragt 25° bis 33°. Der Dachiiberstand betragt trauf- und
giebelseitig mindestens 0,5 Meter. Abweichend hiervon sind auf folgenden
Flurstiicken Dachneigungen von 25° bis 35° zulassig: 857/1, 857/2, 857/3, 857/4,
857/5, 857/6, 857/8, 857/9, 857/10, 857/11 und 857/13.

Abweichend von der Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung sind
Dachaufbauten ab einer Dachneigung von 27° als Gauben oder Standgiebel zulassig.
Unter Einhaltung der allgemeinen Vorgaben beziiglich Dachaufbauten gemaR der
Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung ist ein Standgiebel mit einer maximalen
Breite von 3,0 m zulassig.

Die Wandhohe darf durch Dachaufbauten tUberschritten werden.
Dacheinschnitte sind unzulassig.

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind in Verbindung mit Gebauden nur auf dem
Dach und an der Fassade bzw. Briistungselementen zuléassig. Auf geneigten Déchern
sind sie nur mit max. 0,2 m Abstand zur Dachhaut zulassig.

Far Garagen und sonstige Nebengebaude sind ausschlieRlich Satteldacher mit
gleicher Dacheindeckung wie das Hauptgebaude zulassig. Abweichend hiervon sind
fir sonstige Nebengebdude auch Pultdacher bis 12° Dachneigung zuldssig.
Stellplatziiberdachungen diirfen in Form einer Pergola bzw. eines Carports auch mit
Flachdach in leichter Holzbauweise hergestellt werden. Geschlossene Seitenwénde
sind unzuldssig. Garagendacher kénnen auch vom Hausdach abgesetzt an der
Traufseite des Hauptgebaudes mit mindestens 15° Dachneigung angepultet werden,
soweit es sich nicht um Grenzgaragen handelt. AuRerdem ist die Begriinung der
Déacher von Garagen und Nebengebauden allgemein zulassig. Fiir Nebengebaude ist
zusatzlich Dachpappe in rot bis rotbraunem Farbton sowie anthrazit als
Dacheindeckung zulassig.

Verkehrsflachen

StralRenbegrenzungslinie
offentliche Verkehrsflache

offentlicher Fu®- und Radweg

Offentliche Verkehrsfliche mit der Zweckbestimmung
Eigentimerweg

GFL z Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Eigentiimer von Flurstiick 854/5 zu belastende Flachen

e — J

Far Zufahrten, nicht tiberdachte Stellplatze, FuBwege und Abstellflachen sind nur
versickerungsfahige Belage zu verwenden.

Grunordnung, Einfriedungen

Je angefangene 250 gm Baugrundstiicksflache ist ein klimaresilienter Laubbaum als
Hochstamm, mindestens dreimal verpflanzt, mit einem Stammumfang von 18 — 20
cm oder ein Obstbaum als Hochstamm mit einem Stammumfang von 12 — 14 cm zu
pflanzen. Auf dem Baugrundstiick ist ein Pflanzabstand von mindestens 6 m
zwischen den Gehdlzen einzuhalten. Bestandsbaume, die den Anforderungen an die
festgesetzte Pflanzqualitét entsprechen, sind anzurechnen.

Festgesetzte Pflanzungen sind spatestens eine Vegetationsperiode nach
Nutzungsaufnahme durchzufiihren. Ausgefallene Gehdlze sind in der jeweils
festgesetzten Mindestpflanzqualitat spatestens eine Vegetationsperiode nach Ausfall
zu ersetzen.

Unbebaute Flachen bebauter Grundstiicke sind zu begriinen und zu bepflanzen
sowie gartnerisch zu gestalten (Verbot von Stein- oder Schotterflachen zur
Gartengestaltung).

Die durchwurzelbare Bodeniiberdeckung von Tiefgaragenflaichen und sonstigen
Geléndeunterbauungen muss mind. 60 cm betragen. Hiervon ausgenommen sind
versiegelte Flachen, z.B. Zuwegungen.

Einfriedungen sind als sockellose Holz- oder Metallzdune mit einer H6he von max.
1,40 m Uber StraBen- und Geldndeoberkante und einem Bodenabstand von 0,1 m
auszubilden. Saulen aus Naturstein in einem Abstand von mindestens 2,5 m sind
zulassig. Gartentiiren und Einfahrtstore sind héhenbiindig mit dem Zaun und in
gleicher Ausfiihrungsart herzustellen.

Stitzmauern sind zu begriinen (bepflanzte Trockenmauern, Klettergehoize,
Vorpflanzungen mit Stréduchern).

Bemaldung

g | MaRzahl in Metern, z.B. 16 m

Nachrichtliche Ubernahmen
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Hinweise

bestehende Grundstiicksgrenze (Abgrenzung des MaRes
der Nutzung innerhalb eines Baugebiets)

vorgeschlagene Grundstiicksgrenze (Abgrenzung des Ma-
Res der Nutzung innerhalb eines Baugebiets)

zu entfernende Grundstiicksgrenze (keine Abgrenzung
des Males der Nutzung innerhalb eines Baugebiets)

454 Flurstiicknummer, z.B. 454

bestehende Bebauung

e ST Hohenlinien, mit Hohenangabe in Meter (iber NHN,
z.B. 4955m . NHN (Hoéhen Uber Normalhéhen-Null
(NHN) im DHHN2016 (Statuszahl 170)), natiirliches Ge-
lande gemal Festsetzungen unter Punkt 3 und 5.5

Im Bereich der Flurstiicke 769/65 und 769/73 wurde das natiirliche Gelande durch Ab-
grabungen verandert. Aktuelle Hohenlinien liegen nicht vor. Fir die Beurteilung von
Wandhéhe und zuléssigen Abgrabungen und Aufschiittungen ist der Zustand nach er-
folgter Auffiillung maRgeblich. Im Rahmen des Bauantrages ist das Gelande aufzu-
messen.

Bewegungsflache fiir Feuerwehr: 12 m x 7 m (BayTB A
2213

straRenrechtliche Anbauverbotszone StaatsstralRe St2081

Grundflache Bauweise
e Nutzungsschablone

Wandhoéhe | Dachform

Auf die Beachtung folgender Satzungen der Gemeinde Oberpframmern in ihrer je-
weils gultigen Fassung wird hingewiesen:

- Satzung Uber ortliche Bauvorschriften und Werbeanlagen der Gemeinde Ober-
pframmern (Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung)

- Satzung der Gemeinde Oberpframmern zur Einfiihrung einer Pflicht zum Nach-
weis von Stellplatzen fiir Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes werden einzelne Vorgaben
der Satzungen durch Festsetzungen des Bebauungsplanes ersetzt.

Griinordnung

Bei baulichen MalRnahmen im Kronenbereich von Bestandsbaumen sind die DIN
18920 (Schutz von Baumen) sowie die RAS-LP 4 (Richtlinie fir die Anlage von
StraRen - Schutz von Baumen, Vegetationsbestdinden und Tieren bei
BaumaRnahmen) zu beachten.

Die Pflanzung folgender klimaresilienter Baumarten wird empfohlen:

heimische Arten: fremdlandische und exotische Arten:

Acer campestre L. subsp. campestre Acer negundo L. subsp. negundo

Feld-Ahorn Eschen-Ahorn
Acer platanoides L. Spitz-Ahorn Acer x zoeschense Pax Zoeschener
Alnus incana (L.) Moench Grau-Erle Ahorn

Betula pendula Roth Sand-Birke Cladrastis sinensis Hemsl. Chinesisches
Carpinus betulus L. Gewohnliche Hain- Gelbholz

buche Fraxinus pallisiae Wimott ex Pallis Be-
Populus alba L. Silber-Pappel haarte Esche

Populus tremula L. Zitter-Pappel Ostrya carpinifolia Scop. Gemeine Hop-
Prunus avium (L.) L. var. avium Vogel- fenbuche

Kirsche Phellodendron sachalinense (Fr.
Quercus pubescens Willd. subsp. pu- Schmidt) Sarg. Sachalin-Korkbaum
bescens Flaum-Eiche Quercus bicolor Willd. Zweifarbige Eiche
Sorbus aria (L.) Crantz Echte Mehlbeere Quercus macrocarpa Michx. var. macro-

Sorbus badensis Dill. Badische carpa Klettenfriichtige Eiche
Eberesche Robinia pseudoacacia L. Gemeine Robi-
Sorbus domestica L. Speierling nie

Sorbus x thuringiaca (llse) Fritsch Thiir- Robinia viscosa Vent. Klebrige Robinie

inger Mehlbeere Tilia mandshurica Rupr. et Maxim. Mand-

Sorbus torminalis (L.) Crantz Elsbeere  schurische Linde

Tilia cordata Mill. Winter-Linde Ulmus pumila L. var. pumila (U. mand-
schurica Nakai) Sibirische Ulme

Artenschutz

Gehdlzrodungen und -fallungen in der Brut- und Vegetationszeit vom 01. Mérz bis 30.
September sind zu vermeiden. Der allgemeine Artenschutz ist hierbei zu beachten.
Wahrend der Brutzeit ist durch einen qualifizierten Sachverstandigen zu priifen, ob
Gehdlze als Lebensstatte geschitzter Arten genutzt werden.

Auf das Merkblatt , Tipps des LBV zu ArtenschutzmaRnahmen an Neubauten und
bei Sanierungsmalnahmen” fir Bauherren wird verwiesen:
https://www.ebersberg.de/fileadmin/ebersberg/Rathaus_Service/Bauleitplanung/Bau
herrnratgeber_LBV.pdf
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Immissionsschutz

Klima- und Heizgerate

Beim Einbau von nach auRen wirkenden Klima- und Heizgeréten (z.B. Luft-Warme-
pumpen) sind die gesetzlichen offentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten. Es ist
auf den Einbau larmarmer Gerate zu achten. Der Immissionsbeitrag von nach auRen
wirkenden Klima- und Heizgeraten muss in der Nachbarschaft den Immissionsricht-
wert der TA Larm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten und darf am Immissionsort
nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geréusche ist die DIN 45680:
1997-03 zu beachten. Zur Auswahl der Gerate und zu wichtigen Gesichtspunkten bei
der Aufstellung wird auf den ,Leitfaden flr die Verbesserung des Schutzes gegen
Larm bei stationdren Geraten (Klimagerate, Kuhlgerate, Liftungs-gerate, Luft-War-
mepumpen und Mini-Blockheizkraftwerke)“ und die Broschiire ,L&rmschutz bei Luft-
Warmepumpen — Fiir eine ruhige Nachbarschaft‘ des Bayerischen Landesamtes fiir
Umwelt hingewiesen. Beide Veroffentlichungen sind im Internet eingestellt.

Tiefgaragen

Tiefgaragenausfahrten sind so auszulegen, dass eine Beeintrachtigung gegeniiber-
liegender Wohnnutzungen durch Lichtimmissionen ausfahrender Fahrzeuge ver-
mieden wird.

Die Zufahrtsrampe der Tiefgarage ist einzuhausen; die Innenwande und der De-
ckenbereich der Einhausung sind schallabsorbierend zu verkleiden; der
Schallabsorptionsgrad darf bei 500 Hz einen Wert von a = 0,8 nicht unterschreiten.
Das Tor der Tiefgaragenein- und -ausfahrt muss dem Stand der Lédrmminderungs-
technik entsprechen (z.B. l&rmarmes Sektional- oder Schwingtor oder gleichwertig);
die Tor6ffnung hat mittels automatischem Toréffner zu erfolgen.

Die Abdeckung ggdf. erforderlicher Regenrinnen ist dem Stand der Larmminderungs-
technik entsprechend gerduscharm auszubilden (z. B. durch kraftschliissige Ver-
schraubungen).

Alle Fahrwege sind mit Asphalt oder einem ahnlichen, gleichwertig larmarmen Belag
auszustatten.

Falls eine Be- und Entliftung der Tiefgarage gebaut wird, muss die Abluft iber Dach
in die freie Luftstromung abgeleitet werden.

LarmsanierungsmaRnahmen

Auf die von der StraRe ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle kiinf-
tige Forderungen auf die Erstattung von LarmsanierungsmaRnahmen durch den Stra-
Benbaulastirdger kénnen daher geméaR Verkehrslarmschutzrichtlinie (VLa&rmSchR
97) durch den Eigentiimer nicht geltend gemacht werden.

Denkmalschutz

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaéler unterliegen der Meldepflicht an das
Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehdrde
gemaf Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

Altlasten

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachts-
flachen. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffilligkeiten
des Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Alt-
last hindeuten, ist unverziiglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungs-
pflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Ab-
deckung zwischenzulagern bzw. die AushubmaRnahme ist zu unterbrechen bis der
Entsorgungsweg des Materials geklart ist.

Wasserwirtschaft

Grund-, Hang- und Schichtwasser

- Zum Schutz vor hohen Grundwasserstdnden und sonstigen hydrostatisch
wirksamen Waéssern (z.B. Stau- und Schichtenwasser) missen Keller und
Tiefgaragen oder sonstige unterhalb des anstehenden Geléndes liegende
Anlagen wasserdicht (z.B. weile Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden.

-  Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhéltnisse obliegt
grundsatzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen
auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.

Uberflutungen infolge von Starkregen

- Offnungen an Gebauden miissen bauseits vor Niederschlagswasser gesichert
werden.

-  Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkre-
gen auf der StraBe oberflachlich abflieRendes Wasser nicht eindringen kann.

- Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende
Raume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder
Ruckschlagklappen.

- In Wohngebauden, die aufgrund der Hanglage ins Gelédnde einschneiden,
mussen Fluchtmdglichkeiten in hohere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden
sein.

- Infolge von Starkregenereignissen koénnen im Bereich des Bebauungsplans
Uberflutungen auftreten. Um Schaden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-
malinahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflichlich abflieBendem
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindern.

- Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

- Die Planer und Bauherren sollten sich (ber die Broschire des BBK
-Empfehlungen bei Sturzfluten® weitergehend informieren. Dort sind die
baulichen Aspekte einer wasserdichten Ausfiihrung ausfiihrlich behandelt. Auch
die Anwendung der gemeinsamen Arbeitshife ,Hochwasser- und
Starkregenrisiken in der Bauleitpla-nung“ von StMB und StMUV wird dringend
empfohlen.

16.3
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Niederschlagswasserbeseitigung

- Bei Einhaltung der Randbedingungen der NWFreiV
(Niederschlagswasserfreistel-lungsverordnung) in  Verbindung mit den
~rechnischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem
Niederschlagswasser in das Grundwasser* (TRENGW) st die
Niederschlagswasserbeseitigung genehmigungsfrei.

- Nahere Hinweise zum erlaubnisfreien Versickern von Niederschlagswasser und
ein kostenloses Programm des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt gibt es
unter:

- https://www.Ifu.bayern.de/wasser/lumgang_mit_niederschlagswasser/versickeru
ng/erlaubnisfreie_versickerung/index.htm

- Im Allgemeinen soll darauf geachtet werden, die Flachenversiegelung so gering
wie mdoglich zu halten. Dazu gehért die Ausbildung von Hof- und Stellflichen mit
Hilfe von durchsickerungsfahigen Baustoffen. Auf die Verdffentlichung des Lan-
desamtes fur Umwelt ,Praxisratgeber fiir den Grundstiickseigentimer, Regen-
wasserversickerung —Gestaltung von Wegen und Platzen* wird verwiesen:

- http://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfw_was_00157.htm

- Das von den PlanstraRen anfallende gering / maRig verschmutzte Nieder-
schlagswasser ist in anzulegenden Mulden der straRenbegleitenden Griinstreifen
zu versickern.

- Auf die Méglichkeit der Verwendung des Niederschlagswassers als Brauchwas-
ser zur Gartenbewésserung und Toilettenspuilung wird hingewiesen. Der Bau von
Regenwassernutzungsanlagen ist dem Landratsamt und dem Wasserversorger
und dem VE Miinchen Ost, Blumenstrae 1, 85586 Poing, anzuzeigen (§ 13 Abs.
3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). Es ist sicherzustellen, dass keine Riickwir-
kungen auf das &ffentliche Wasserversorgungsnetz entstehen.

Landwirtschaft und Forstwirtschaft

- In der ndheren Umgebung des Planungsgebietes befinden sich landwirtschaftli-
che Flachen. Daher kann es zu unvermeidbaren Larm-, Staub- und Ge-
ruchsemissionen durch die Landwirtschaft kommen. Diese kénnen auch zur (ib-
lichen Ruhezeit, am Wochenende, Sonn- und Feiertagen auftreten. Sie sind im
ortstiblichen Umfang zu dulden.

- Die Grenzabsténde zu landwirtschaftlichen Grundstiicken nach Art. 48 AGBGB
sind zu berticksichtigen.

- Durch Bauen in Nahbereich von Wald besteht Gefahr durch umstiirzende
Baume. In einer Entfernung von weniger als 25 m zum Wald ist im Rahmen des
Bauantrages eine bauliche Verstarkung des Dachstuhls sicher zu stellen.

Brandschutz

Es sind entsprechend Art. 5 BayBO die Zugénge und Zufahrten auf dem Grundstiick
herzustellen, so dass die bauordnungsrechtlich erforderlichen Ausgénge ins Freie in-
nerhalb von einer tatsachlichen Laufweglange von nicht mehr als 50 m erreichbar
sind.

Betragt die Weglénge des Feuerwehrwehrzuganges zwischen 6ffentlicher Verkehrs-
flache und den bauordnungsrechtlich erforderlichen Ausgéngen ins Freie (= Angriffs-
weg der Feuerwehr) sowie den mit tragbaren Leitern der Feuerwehr erreichbaren
Stellen i. S. Art. 31 Abs. 2 Satz 2 BayBO (soweit zuldssig) mehr als 50 m, so sind i.
S. Art. 5 Abs. 1 Satz 4 BayBO Feuerwehrzufahrten/ -durchfahrten und Bewegungs-
flachen herzustellen.

Als Stichzufahrt (ohne Wendemdglichkeit) kann sie ausgebildet werden, wenn min-
destens 5 m breit und nicht langer als 50 m. Auf die Anordnung einer definierten Be-
wegungsflache am Ende der Stichzufahrt kann hier verzichtet werden.

Erdgasversorgungsleitungen mit Hausanschlussleitungen

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich die Erdgasver-
sorgungsleitungen mit Hausanschlussleitungen der SWM Infrastruktur GmbH & Co.
KG.

Sollten sich aufgrund von einzelnen noch nicht absehbaren BaumaRnahmen Spar-
tenanderungen ergeben, so miissen diese vom jeweiligen Eigentiimer vor Beginn der
Mafnahme bei den SWM angezeigt werden.

Far Baumpflanzungen gilt ein Mindestabstand von 2,5 m zu allen Leitungen der SWM.
Die Abstéande werden zwischen der Baumachse und der AnlagenauRenkante gemes-
sen. Grundlage ist die DIN 18920.

Geplante Baumalnahmen im Bereich der Versorgungsanlagen diirfen nur nach vor-
heriger Ortlicher Einweisung in den Leitungsbestand durch die Aufgrabungskontrolle
der SWM begonnen werden.

Freiflachenplan

Die Gemeinde empfiehlt, dem Bauantrag einen Freiflachenplan beizulegen.

DIN-Normen

Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen (Teil A) Bezug nehmen, sind im
Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr.6, 10787 Berlin erschienen und bei allen DIN-
Normen-Auslegestellen kostenfrei einzusehen. Die Normen sind dort in der Regel in
elektronischer Form am Bildschirm zugénglich.

- Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, ZweibriickenstraRe 12, 80331
Miinchen, http://www.dpma.de

- Hochschule Miinchen, Bibliothek, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-
Richtlinien, LothstraRe 13d , 80335 Miinchen, http://www.fh-muenchen.de

- Verwaltungsgemeinschaft Glonn, Marktplatz 1, 85625 Glonn

Verfahrensvermerke
1.

Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayer. Vermessungsverwaltung 04/2025.
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht ge-
eignet.

MaRentnahme Planzeichnung zur MaRentnahme nur bedingt geeignet;

keine Gewahr fiir MaBhaltigkeit. Bei der Vermessung sind
etwaige Differenzen auszugleichen.

2 3. Sep. 2025

Oberpframmern,

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 02.05.2023 die Aufstellung des Bebauungs-
plans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 03.05.2023 ortsiiblich bekannt
gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 06.02.2025 wurde mit der Be-
grindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.02.2025 bis 28.03.2025 im Inter-
net verdffentlicht und zusétzlich durch 6ffentliche Auslegung zur Verfiigung gestellt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 06.02.2025 und zur Begriin-
dung wurden die Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager éffentlicher Be-
lange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.02.2025 bis 28.03.2025 eingeholt.

Der geanderte/ ergénzte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 26.06.2025
wurde mit der Begriindung geman § 4a Abs. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
16.07.2025 bis 18.08.2025 erneut im Internet veréffentlicht und in Bezug auf die Ande-
rung / Erganzung und ihre méglichen Auswirkungen Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben. Dabei wurde gemaR § 4a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass die Dauer der Verdffent-
lichung und der Frist zur Stellungnahme angemessen verkiirzt wird.

Zu dem geénderten/ erganzten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom
26.06.2025 wurden die Stellungnahmen der von der Anderung oder Erganzung beriihr-
ten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4a Abs. 3 i.V.m. §4
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16.07.2025 bis 18.08.2025 erneut eingeholt.

Die Gemeinde Oberpframmern hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.09.2025
den Bebauungsplan in der Fassung vom 18.09.2025 geméaR § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen.

........................................................

.......................................................................................

Zguezr?mérs § 10 Abs. 3

Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begrin-
dung wird seit diesem Tag zu den (iblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten und (iber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Bebauungspla ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.
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Oberpframmern Bebauungsplan Tal Il — Begriindung 18.09.2025

1. Anlass und Ziel der Planung

Der gegensténdliche Bebauungsplan befasst sich mit der baulichen Entwicklung des
Ortsteils Tal. Der grof3te Nebenort im Gemeindegebiet liegt sidwestlich des Hauptor-
tes Oberpframmern, an der Grenze zur Nachbargemeinde Egmating.

Den Ursprung von Tal bilden von etwa 1850 bis 1900 einige Hofstellen im Kreuzungs-
bereich der Egmatinger Strafl3e mit der Waldstral3e. Ab den 20er Jahren begann lang-
sam die Besiedelung entlang des Jagerweges. Mit dem ersten Bebauungsplan ,Thal“
und folgenden Bebauungsplanen wuchs der Ortsteil seit den 60er Jahren zunachst
sprunghaft und dann stetig zu seiner heutigen GroRRe.

Der Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplans umfasst den organisch
gewachsenen Bereich des Ortes, dessen Entwicklung sich ohne Bauleitplanung voll-
Z0g, insgesamt eine Flache von 56.061 gm einschlieBlich Verkehrsflachen. Mit dem
gegenstandlichen Bebauungsplan beabsichtigt die Gemeinde Oberpframmern, die
bauliche Entwicklung und begonnene Nachverdichtung in geordnete Bahnen zu len-
ken und mdglichst das bestehende Baurecht in einem topografisch schwierigen Ge-
lande mit teils sehr schlechten Moglichkeiten der Erschliel3ung zu steuern. Die stad-
tebauliche Wertigkeit gebietspragender Bestandteile, wie ein geringes Verkehrsauf-
kommen und ein hoher Anteil an Grunflachen und Flachen fir die Versickerung von
Oberflachenwasser sollen gesichert werden — Bestandteile, die in direktem Zusam-
menhang stehen mit der Zahl der Wohneinheiten und der baulichen Ausnutzung der
Grundstiicke. Gewahrleistet wird dies durch eine Steuerung der baulichen Entwick-
lung in Orientierung am charakteristischen bereits verdichteten Gebaudebestand.
Vermieden werden sollen ungiinstige Bauweisen mit aufwendiger Erschliel3ung in ei-
nem topografisch schwierigen Gelande mit hoher Empfindlichkeit gegentber Starkre-
genereignissen.

Im Ubergang zum AuRenbereich wurde der Geltungsbereich folgendermafRen abge-
grenzt: Die westlichen Baugrundstiicke am Jagerweg enden an den Baugrundsti-
cken Am Stierberg. Die 6stlichen Baugrundstiicke am Jagerweg ziehen sich weiter
den Hang hinauf und enden im AulRenbereich. Die Hange werden als Garten genutzt
und gehen teilweise Uber in Wald. Ausschlaggebend fur den Verlauf des Geltungsbe-
reiches im Bereich der 6stlichen Baugrundstiicke war eine Differenzierung zwischen
Hohe der Grundstiicke am Jagerweg (Obergrenze) und Hohe der Grundstiicke am
Stierberg (Untergrenze). Die dstlichen Baugrundstiicke am Jagerweg wurden soweit
in den Geltungsbereich einbezogen, wie sie dem Hohenniveau der Grundstucke des
Jagerweges und nicht denen des Stierbergs entsprachen. Diese Aufteilung bietet
auch den Vorteil, dass keine Teilflachen betroffen sind, bei denen es sich um Wald
im Sinne des Waldgesetzes handelt. Dartiber hinaus sind entlang der Egmatinger
Stral3e, im Siudosten des Plangebietes, ebenfalls Baugrundstiicke vorhanden, die an
den Aulerbereich grenzen. In diesem Bereich wurde der Geltungsbereich — soweit
vorhanden — anhand vorhandener Flurstiickgrenzen, im Ubrigen anhand vorhande-
ner Zaune und Hecken festgelegt.

Mafgebend fir die kinftige bauliche Dichte und Zahl der Wohneinheiten sind der im
Plangebiet bereits teilweise verdichtete Bestand mit geteilten Grundstiicken und Dop-
pelhaushélften sowie die grof3en Einfamilienhduser. Die gegenstandliche Planung ori-
entiert sich an vorhandenen Bebauungspléanen im Ortsteil, wie z.B. den angrenzen-
den Bebauungsplan Tal aus dem Jahr 2021.
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Besondere Herausforderungen und Einschréankungen ergeben sich durch die hetero-
gene Bestandsbebauung, sehr unterschiedliche GrundstiicksgroRen und -zuschnitte
sowie schwierige topografische Verhdltnisse, insbesondere im nordlichen Teilbe-
reich. Grundlage des Bebauungsplans wurde ein Bebauungskonzept (siehe Punkt 4
L~Stadtebauliches Konzept®), der eine malvolle Verdichtung mit Doppelhausern und
Einzelhdusern einhergehend mit einer Mehrung der Wohneinheiten im baulichen Be-
stand um etwa 50 % und einer Steigerung der baulichen Dichte (Grundflachen von
Wohngebauden) bereits bebauter Grundstiicke um etwa 20 % vorschlagt. Auf bisher
unbebauten Grundstiicken erfolgte eine dem Zielzustand entsprechende Regelung
von Wohneinheiten und baulicher Dichte.

Allgemeine Ziele der Gemeinde im Einzelnen:

- Malvolle Nachverdichtung in einem Baugebiet an der Grenze des Gemeindege-
bietes

- Malfvolle Nachverdichtung in einem Nebenort ohne soziale Infrastruktur und An-
gebote zur Deckung des taglichen Bedarfes

- Mallvolle Nachverdichtung in einem Gebiet in Hanglage, insbesondere im Be-
reich problematischer Hanglagen, und Sicherung von Freiflachen mit Funktion
fur MalBnahmen der Klimaanpassung

- Wahrung des Gebietscharakters mit geringem Verkehrsaufkommen und grof3en
zusammenhangenden Gartenflachen

- Wahrung des Gebietscharakters mit seiner kleinteiligen Bebauung und der trauf-
seitigen Ausrichtung der Gebaude entlang der ErschlielBungsstral3en und parallel
zum Hang (Drehung von Baukdrpern quer zum Hang verbunden mit intensiven
Gelandearbeiten)

- Wahrung des Gebietscharakters mit Beschrankung der Geb&udetypen auf Ein-
zelhauser und Doppelhauser, Regelung von relativ flach geneigten Satteldachern
und wenigen Walmdachern

- Vermeidung von Grundsticksteilungen und Bebauung mit Wohngebauden in
zweiter Reihe, da diese Art der Nachverdichtung nur auf wenigen Grundstiicken
zu guten Ergebnissen fuhrt und kein Gesamtkonzept darstellen kann. Stattdes-
sen: Konzentration des Baurechtes entlang der ErschlieBungsstrallen

- Mehrung der zulassigen Wohneinheiten um etwa 50 % aufgrund der Lage am
Siedlungsrand, der teilweise eingeschrankten Nutzbarkeit der Grundstiicke auf-
grund von Topografie und Zuschnitt sowie der Stellplatzproblematik (derzeit 77
Wohneinheiten)

- LoOsung der Stellplatzproblematik und Freihaltung der schmalen Erschlie3ungs-
wege von parkenden Autos

- VergroBerung (oder zumindest Sicherung) des bestehenden Baurechts auf je-
dem einzelnen Baugrundstiick

- Bauen in die Hohe statt in die Flache zur Minimierung der Versiegelung

Anlass und Erfordernis: Im Umgriff des Plangebietes liegen vereinzelt grol3e Bau-
grundstlcke, die teils noch unbebaut sind. In der Vergangenheit gab es an einzelnen
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Stellen Bestrebungen der Eigentiimer, die bauliche Nutzbarkeit der Grundsticke
UbermaRig zu erhéhen.

In der WaldstraRe 4a hat das Landratsamt Ebersberg mit Bescheiden vom
19.07.2022 (FINr. 854/4), 09.05.2022 (FINr. 854/23), 03.05.2022 (FINr. 854/22) und
19.07.2022 (FINr. 854/21) die Errichtung einer Hausgruppe mit 4 Wohneinheiten ge-
nehmigt. Aktuell sind die Erweiterung der genehmigten Hausgruppe von vier auf finf
Reihenhausern sowie die Errichtung einer weiteren Hausgruppe mit vier Einheiten
auf dem Grundstick Waldstrale 4b geplant. Der entsprechende Antrag ist am
13.09.2022 beim Landratsamt Ebersberg eingegangen. Die Probleme, die bereits aus
der Genehmigung des ersten Vierspanners resultieren, vervielfachen sich durch ein
weiteres Bauvorhaben gleicher Auspragung an dieser Stelle:

- hoher Versiegelungsgrad aufgrund fehlendem Anschluss an eine 6ffentliche Ver-
kehrsflache und Aufreihung von kleinsten Grundstiicken hintereinander entlang
privater ErschlieBungswege und Zufahrten

- Aneinanderreihung und Stapelung von offenen Stellplatzen auf engsten Raum,
verbunden mit Schwierigkeiten beim Wenden von Fahrzeugen sowie dem Zu-
und Abfahren der Feuerwehr

Das genehmigte, bereits teilausgeflihrte Bauvorhaben (drei Reihenhauser existieren
bislang) wird seitens der Gemeinde als stadtebaulich kritisch angesehen, weil es eine
unerwinschte Entwicklung fur das Plangebiet einleiten kann, welche letztlich u.a.
auch Anlass fir die vorliegende Bauleitplanung war. Hinzu kommt, dass dieses Bau-
vorhaben und der damit verursachte Zu- und Abgangsverkehr und der ruhende Ver-
kehr im bislang ruhigen Inneren des Plangebiets und ohne unmittelbare Anbindung
an offentliche Verkehrsflachen liegt. Dadurch werden die mit der Bauleitplanung ver-
folgten stadtebaulichen Ziele (geringes Verkehrsaufkommen, hoher Anteil an Griin-
flachen und Flachen fir die Versickerung von Oberflachenwasser) nachteilig berihrt.
Hinzu kommt, dass die auf FI.Nr. 854/15 verlaufende private Zuwegung zu dem Vier-
spanner nicht nur mit mehr als 50 m vergleichsweise lang ist, sondern auch tber eine
nicht einsehbare Kurve verfiigt und sich entlang der Zufahrt 7 bis 8 Langsparker be-
finden. Angesichts der teilweise nur etwa rund 3,0 m breiten Zufahrt (etwa zwischen
der nordwestlichen Grundstiicksecke der FI.Nr. 854/25 und der westlichen Grenze
zur FI.Nr. 769/1) sind erhebliche Probleme bei der Zu- und Abfahrt zu erwarten. So
muss etwa nach vorwartsgerichteter Einfahrt in die im Bereich der heutigen FI.Nr.
854/20 mit Bescheid vom 19.07.2022 genehmigte Einzelgarage die gesamte private
Zufahrt einschlie3lich auf die Waldstral3e rickwarts gefahren werden, um diese Ga-
rage mit einem PKW zu verlassen. Eine Wendemdglichkeit existiert namlich nicht.
Selbiges gilt fur die Zu- oder Ausfahrt aus den 4 bis 5 geplanten Langsparkern nord-
lich der FI.Nr. 854/15. Die Zufahrtssituation war auch anlasslich eines am 12.04.2024
stattgefundenen Vororttermins mit Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Oberpfram-
mern und der Gemeindeverwaltung Thema. Dabei wurden die Bedenken ebenfalls
von einer anwesenden Eigentiimerin vorgetragen. Die Vertreter der Feuerwehr ver-
wiesen mit Blick auf Art. 5 BayBO zusatzlich auf fehlende Bewegungs- und Aufstell-
flachen fur die Feuerwehr im Bereich der Privatzufahrt zum Vierspé&nner. Es miissen
daher nunmehr Aufstellflachen in der 6ffentlichen Verkehrsflache Waldstralie vorge-
sehen und mit Halteverboten gesichert werden. Diese sind nachrichtlich als Hinweis
in der Planzeichnung des Bebauungsplanes dargestellt. Die geplante Errichtung ei-
nes weiteren Reihenhauses auf der hierfiir neu gebildeten FI.Nr. 854/20, welche aus
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dem genehmigten und im Bebauungsplanentwurf auch abgesicherten 4-Spanner ei-
nen 5-Spanner entstehen lassen wirde, widerspricht den o.g. Zielen des Bebauungs-
planentwurfs.

Zudem wurden sich mit Errichtung eines Vierspanners auf Flurstiick 854/5 die bereits
derzeit gegebenen Missstande im Bereich der Zufahrtsstral3e (strukturelle Untaug-
lichkeit der Zufahrtstral3e Flurstiick 854/15) weiter verscharfen, da auch Flurstiick
854/5 Uber die private Zufahrt auf FI.Nr. 854/15 erschlossen werden soll, welche be-
reits vom o.g. Vierspanner als Verbindung zur nachstgelegenen offentlichen Ver-
kehrsflache (Waldstral3e) genutzt wird. Die fur FI.Nr. 854/5 vorgesehene Errichtung
eines weiteren Vierspanners mit Duplexgaragen zur Unterbringung des ruhenden
Verkehrs wirde die oben geschilderten Probleme nochmals verscharfen und nicht
I6sen. Gerade die geplanten Duplexparker fihren zu einem deutlich erhéhten Zeit-
aufwand fur die Ein- und Ausfahrt und behindern die Verkehrsfliisse in der ohnehin
auBBerordentlich beengten Situation nochmals erheblich. Sie bringen auch durch ihre
haufigen Begleiterscheinungen (Laufenlassen der Motoren wahrend des Liftvor-
gangs) eine unnétige Unruhe in das Innere Geviert. Dies ist &uRerst kritisch zu sehen
u.a. aufgrund der schlechten Anbindung der Flache an das 6ffentliche Verkehrsnetz
und der Tatsache, dass die vorgesehene Privatzufahrt auf FI.Nr. 854/15 bereits den
Zu- und Abgangsverkehr und den ruhenden Verkehr des westlich in Ausfiihrung be-
griffenen Vierspanners bewéltigen muss. Dies fuhrt zu einer Verstarkung der bereits
gegebenen strukturellen Untauglichkeit dieser Zufahrt und der damit einhergehenden
Nachteile.

Betrachtet man die beiden Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem gegenstandli-
chen Plangebiet, kbnnen eine derartige Bauweise, bauliche Dichte und Hohe der
Wohneinheiten im Bezug zur Grundstiicksgré3e nicht als Ausgangspunkt fur die wei-
tere bauliche Entwicklung des Ortsteils herangezogen werden. Es ergeben sich zahl-
reiche Konflikte mit den stéadtebaulichen Zielen der Gemeinde und Schwierigkeiten
bei der Nutzung der Baugrundstticke.

Aus diesem Grund wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 28.09.2023 eine
Veranderungssperre erlassen und am 08.05.2025 fiir folgende Grundstlicke verlan-
gert:

243 (TF), 243/2 (TF), 262/2, 26213, 263 (TF), 264, 264/1 (TF), 758, 758/3, 769, 769/1,
769/2, 769/3, 769/64, 769/65, 769/70, 769/71, 769/72, 769/73, 769/88, 769/96, 784
(TF), 802 (TF), 802/2 (TF), 802/4 (TF), 803, 803/3, 803/4, 803/6, 807, 807/2, 807/3,
807/4, 807/5, 807/9, 854, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 854/8, 854/9, 854/10,
854/11, 854/12, 854/13, 854/15, 854/20, 854/21, 854/22, 854/23, 854/24, 854/25,
854/26, 855, 855/1, 855/2, 855/5, 857, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5, 857/6,
857/7, 857/8, 857/9, 857/10, 857/11, 857/12, 857/13, 858/1, 858/2, 858/4, 858/5,
858/6 (TF), 858/7, 860, alle der Gemarkung Oberpframmern.

Der Gemeinderat von Oberpframmern hat darliber hinaus in seiner Sitzung am
28.09.2023 die Aufstellung des Bebauungsplans ,Tal Il beschlossen. Der Geltungs-
bereich entspricht dem Umgriff der Veranderungssperre.

In den Sitzungen vom 19.03.2024, 03.12.2024 und 06.02.2025 befasste sich der Ge-
meinderat mit den Ergebnissen der Stadtebaulichen Analysen und einigte sich auf ein
Bebauungskonzept als Grundlage fir die Ausarbeitung des Bebauungsplans (siehe
Punkt 4).
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In der Gemeinderatssitzung vom 06.02.2025 billigte der Gemeinderat den Entwurf
des Bebauungsplans ,Tal II*. Der Geltungsbereich wurde um das Flursttick 758/3 re-
duziert, da dieses einem privaten Baugrundstiick auf dem Gebiet der Nachbarge-
meinde Egmating angehdort. Damit besteht weiterhin Baurecht nach § 34 BauGB. Er-
forderliche bauliche Regelungen kdnnen von der Gemeinde Egmating getroffen wer-
den. Das Flurstiick 243/2 wurde nun vollstéandig in den Geltungsbereich aufgenom-
men, eine weitere Teilflache von Flurstiick 243 wurde erganzt, das vollstandige Flur-
stiick 243/4 sowie Teilflachen der Flursticke 783/1 und 784/2 wurden im Geltungs-
bereich erganzt, allesamt Verkehrsflachen, um die ErschlieRung der Baugrundstticke
im Nordosten des Plangebietes besser abzubilden.

In seiner Sitzung vom 26.06.2025 wog der Gemeinderat die eingegangenen Stellung-
nahmen aus der Beteiligung gemaf §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB ab und fasste erneut
einen Billigungs- und Auslegungsbeschluss. Dabei wurde eine verkirzte Auslegung
beschlossen.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung
im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB ohne Durchfiihrung einer Umwelt-
prifung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Der Bebauungsplan setzt eine Grundflache von insgesamt 9.340 gm fest. Folgende
Abbildung zeigt weitere Bebauungsplane im raumlichen Zusammenhang:

wischen, EinkenwegluYAmselwegiss \
Q@ i Rinkenwegk Stierberg

, BP ,Am Stierberg*
P — % 08.08.1985

BP ,Tal”
05.10.2021

BP ,Tal-An der
Staatsstralle”
06.12.2001

Abb. 1: Topografische Karte und Themenkarte ,Planen und Bauen/ Bauleitplanung“ geman
BayernAtlas, ohne MaRRstab © Daten: Landesamt fiir Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung, Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics
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2.1

Gemal § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan fir die Wiedernutzbarmachung von
Flachen, die Nachverdichtung oder andere MaRhahmen der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden, vorausgesetzt es wird eine zulassige
Grundflache im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine
GroRRe der Grundflache festgesetzt von insgesamt weniger als 20.000 gm, wobei die
Grundflachen mehrerer Bebauungsplane, die in einem engen sachlichen, raumlichen
und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind.

Ein enger zeitlicher Zusammenhang lasst sich nicht herleiten fir die Bebauungsplane
»,Am Stierberg“ und ,Tal-An der Staatsstralle®, da diese deutlich alter sind. Auch ein
sachlicher Zusammenhang ist aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung nicht an-
zunehmen. Der gegenstandliche Bebauungsplan dient der Entwicklung eines Be-
standsgebietes, wahrend beide Bebauungsplane die rechtliche Grundlage fir die Ent-
wicklung neuer Baugebiete schufen.

Der Bebauungsplan Tal, der im Nordwesten an das Plangebiet grenzt, wurde im Jahr
2021 rechtskraftig. Ein enger rdumlicher und zeitlicher Zusammenhang kann nicht
ganzlich ausgeschlossen werden. Zudem befassen sich sowohl der Bebauungsplan
Tal als auch Tal Il mit der Nachverdichtung und Entwicklung bereits bebauter Grund-
stiicke. Auch der enge sachliche Zusammenhang kann daher nicht géanzlich ausge-
schlossen werden.

Der Bebauungsplan ,Tal* setzt eine Grundflache von insgesamt 13.860 gm fest. In
der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine gemeinsame Grundflache beider Bebau-
ungsplane von 23.200 gm. Der Grenzwert von 20.000 gm wird hierdurch Gberschrit-
ten.

Gemal § 13a Abs. 1 BauGB ist bei Bebauungspléanen der Innenentwicklung - inso-
fern sie eine Grundflache von insgesamt 20.000 bis weniger als 70.000 gm festsetzen
- das beschleunigte Verfahren nur zulassig, wenn eine tberschlagige Prifung ergibt,
dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen hat.

Dem Gemeinderat lag daher zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses das Ergeb-
nis der sog. Vorprifung des Einzelfalls nach Anlage 2 zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
BauGB vor. Nach uberschlagiger Prifung ergeben sich durch den Bebauungsplan
»1al [l unter Berlcksichtigung der Umweltauswirkungen des Bebauungsplans , Tal*
voraussichtlich keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen. Eine Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung besteht nicht. Der gegenstandli-
che Bebauungsplan kann daher im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB auf-
gestellt werden.

Planungsrechtliche Voraussetzungen

Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung

Fur das Plangebet ist die ,Satzung Uber ortliche Bauvorschriften und Werbeanlagen
der Gemeinde Oberpframmern (Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung)“ in ihrer
jeweils giltigen Fassung anzuwenden (derzeit Fassung vom 14.06.2021, in Kraft ge-
treten am 15.06.2021).
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2.2

2.3

24

Sie macht Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung von Dachern, Garagen, Carports und
Werbeanlagen. Von der Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung abweichende
Regelungen werden unter Punkt 5.5 erlautert.

Stellplatzsatzung

Fur das Plangebet ist die ,Satzung der Gemeinde Oberpframmern zur Einflihrung
einer Pflicht zum Nachweis von Stellplatzen fir Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)® in
ihrer jeweils gultigen Fassung anzuwenden (derzeit Fassung vom 08.05.2025, in Kraft
getreten am 17.06.2025).

Baurecht nach § 34 BauGB

Im gesamten Gebiet regelt sich das Baurecht bisher nach dem § 34 BauGB. Somit
richten sich Neubauten bisher nach der Eigenart der naheren Umgebung, d.h. nach
Art und Mal3 der vorhandenen baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grund-
stucksflache, die Uberbaut wird.

Bebauungsplane

Der Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplans tberschneidet sich im
Nordosten mit dem Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebauungsplans Tal-An der
Staatsstrafl3e i.d.F. vom 11.10.2001, in Kraft getreten am 06.12.2001.

Abb. 2: Planzeichnung des rechtskraftigen Bebauungsplans Tal-An der Staatsstral3e i.d.F.
vom 11.10.2001, in Kraft getreten am 06.12.2001, ohne Mal3stab; Quelle: BayernAtlas
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Bei der Flache in der Schnittmenge der Bebauungsplane handelt es sich um 6ffentli-
che Verkehrsflachen (Staatsstral3e St2081). Der gegenstandliche Bebauungsplan er-
setzt innerhalb seines Geltungsbereichs die Festsetzungen des Bebauungsplans aus
dem Jahre 2001, setzt jedoch ebenfalls 6ffentliche Verkehrsflachen fest.

2.5 StaatsstralRe St2081 (Egmatinger Strafie)

Gemal Schreiben des Staatlichen Bauamtes Rosenheim vom 08.05.2025 (ergan-
zend zur Stellungnahme vom 24.03.2025) wurde die Verringerung der Anbauverbots-
zone der Staatsstraf3e St2081 auf 5 m zuzuglich des bestehenden Ful3- und Radwe-
ges akzeptiert, da sie der vorhandenen Bebauung im Sid-Westen des Plangebietes
entspricht. AuRerhalb des ErschlieBungs- und Verkntpfungsbereiches ist im Bereich
der freien Strecke jedoch die Anbauverbotszone einzuhalten (siehe folgende Abbil-
dung). Die Baufelder sind entsprechend angepasst.

Abb. 3: ErschlieBungsbereich (rot), Verknlpfungsbereich (gelb) und
freie Strecke (grin) gemafl Schreiben des Staatlichen Bauamtes
Rosenheim vom 08.05.2025

Die Einhaltung der Sichtdreiecke bzw. RPS (Richtlinie fir passiven Schutz an Stra-
Ren) wurde zeichnerisch geprift. Demnach tberschneiden sich keine Sichtdreiecke
mit den Baufeldern (siehe folgende Reihe an Abbildungen).
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3.1

Abb. 4: Sichtdreiecke (schwarz gestrichelte Linien)

Plangebiet

Lage und Topografie

Das uberwiegend bebaute Plangebiet liegt sidwestlich von Oberpframmern im Orts-
teil Tal. Es wird begrenzt durch die Waldstral3e und das Gemeindegebiet von Egma-
ting im Sudwesten, die Geltungsbereiche der Bebauungsplane ,Tal* und ,Am Stier-
berg“ im Nordwesten und den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Tal-An der
StaatsstralRe” im Osten. In Nordosten und Sudosten grenzt das Plangebiet an den
planungsrechtlichen Au3enbereich. Das Gebiet weist eine Grof3e von ca. 5,6 ha auf.
Es umfasst 47 mit Wohnh&usern bebaute Grundstiicke, ein gewerblich genutztes
Grundstiick und vier unbebaute Grundstticke unterschiedlicher Grof3e.

Das Gelande steigt im Wesentlichen von Siden nach Norden an. Mit einem Gefélle
von mindestens 2 % befindet sich das gesamte Plangebiet in Hanglage. Im nordlichen
Teilbereich, entlang des Jagerweges, liegen mit 6 % und mehr Gefalle problemati-
sche Hanglagen vor (siehe folgende Abbildung).
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3.3
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Abb. 5: Analyse der Gelandeneigung (rot schraffiert = Flachen mit Neigung ab 6 %)
DFK, Stand 10/2019, ohne MaRstab, © Bayerische Vermessungsverwaltung

Bei Starkregenereignissen, besteht die Gefahr wild abflieRenden Niederschlagwas-
sers. Hierauf wird im Bebauungskonzept eingegangen (siehe Punkt 4).

Nutzungen

Die Grundstiicke im Plangebiet werden zu Wohnzwecken genutzt. Es gibt nur wenige
Grundstiucke mit einer zusatzlichen freiberuflichen Nutzung. Auf Flurstick 857/1
wurde am 15.03.2023 vom Landratsamt Ebersberg die Umnutzung einer ehemaligen
Schreinerei-Werkstatt in eine Lagerhalle fur einen Baumpflegebetrieb genehmigt. Es
handelt sich um einen nicht storenden Gewerbebetrieb, welcher dem Gebietscharak-
ter, Allgemeines Wohngebiet, entspricht.

Die ndhere Umgebung ist ebenfalls Gberwiegend gepragt von Wohnbebauung. Nord-
Ostlich und suddostlich schliel3en landwirtschaftliche Flachen an.

ErschlieBung

Die meisten Baugrundstucke kénnen uber bestehende Ortsstral3en (WaldstraRe und
Jagerweg) und die Staatsstrafle St2081 (Egmatinger Stral3e) erschlossen werden
(siehe folgende Abbildung). Ein Baugrundsttck (Fl.nr. 858/4) wird derzeit Uber einen
Weg (Fl.nr. 858/6) ohne 6ffentliche Widmung im Eigentum der Gemeinde angefahren.
Es erfolgt die Festsetzung als 6ffentliche Verkehrsflache. Finf Baugrundstiicke wer-
den Uber einen gemeinsamen Eigentimerweg angefahren. Es erfolgt eine Festset-
zung als offentliche Verkehrsflache mit der Zweckbestimmung ,Eigentimerweg®. Funf
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Baugrundstlicke werden teils tber langere Zufahrten erschlossen. Drei Baugrundsti-
cke in zweiter Baureihe mussen Uber Baugrundstiicke in erster Baureihe angefahren
werden (siehe folgende Abbildung). In diesen Fallen bestehen jedoch bereits Geh-,
Fahr- und Leitungsrechte bzw. Eigentimeridentitat. Flurstlick 854/5 (Waldstral3e 4b)
wird Uber Flurstick 854/15 erschlossen, fur welches der Eigentiimer von Flurstiick
854/5 einen Anteil am Eigentum hat. Um die ErschlieBung von Flurstiick 854/5 recht-
lich zu fundieren, wird ein Geh-, Fahr- und Leistungsrecht auf Flurstiick 854/15 fest-
gesetzt. Somit sind samtliche Baugrundstiicke in ihrem gegenwartigen Zuschnitt im
Plangebiet erschlossen.

Entlang der Staatsstral3e befindet sich ein offentlicher Ful3- und Radweg, der zum
Hauptort Oberpframmern fihrt.

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung sowie leitungsgebundene Energie und Te-
lekommunikationslinien sind vorhanden.

Zur A 99 (Anschlussstellen Haar und Ottobrunn) sind es jeweils zwolf Kilometer sowie
zum Flughafen Miinchen etwa 50 km. Die nachstgelegenen S-Bahn-Stationen befin-
den sich im sieben Kilometer entfernten Zorneding und im sieben Kilometer entfern-
ten Hohenkirchen-Siegertsbrunn.

Eine Anbindung an den OPNV ist durch die Buslinie 411 (Neuperlach Sud — Markt
Glonn), 453 (Markt Glonn — Zorneding) und 413 (Piusheim, Baiern — Hohenkirchen-
Siegertsbrunn), mit der Haltestelle Tal, in fuRlaufiger Entfernung, gegeben.
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Abb. 6: Analyse der ErschlieBungssituation (blau umrandet = Grundstiicke ohne eigene Er-
schlieBung) DFK, Stand 10/2019, ohne Malistab, © Bayerische Vermessungsverwaltung
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Bebauungsplan Tal Il — Begriindung 18.09.2025

Feuerwehr

Am 12.04.2024 fand ein Vororttermin mit Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Ober-
pframmern statt. Ziel war es, Mdglichkeiten der ErschlieBung der Hinterliegergrund-
stiicke 854/5 (Waldstral3e 4b) und 857 (Waldstraf3e 2d) im Zusammenhang mit den
Grundstiicken 854/4 (Waldstral3e 4a gemal Baugenehmigung vom 19.07.2022), 857
(Egmatinger Straf3e 44) und 857/1 (WaldstralRe 2c¢) zu erdrtern.

Ergebnisse des Vororttermins und der Analysen der ortlichen Gegebenheiten (siehe
auch folgende Abbildung):

Bristungshéhen von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen (zweiter
Rettungsweg gem. Art. 31 BayBO) mit mehr als 8 m tiber Geldnde nicht gegeben.

Flurstiick 854/4 ist bereits mit 3 von 4 Einheiten der Hausgruppe bebaut. Mit dem
Bau des vierten Reihenhauses wurde noch nicht begonnen. Dieses liegt in einer
Entfernung von etwa 50 m zur 6ffentlichen ErschlieBungsstraf3e. Die neuen Ei-
gentimer haben aufgrund der beengten Verhaltnisse Bedenken, dass die geneh-
migten Parkplatze nutzbar sind. Sind die Stellplatze belegt, kann die Feuerwehr
gemal Einschatzung vor Ort nicht zufahren. Eine Bewegungsflache auf dem
Grundstuick ist aufgrund der topografischen Verhaltnisse schwierig zu realisieren.
Die Bewegungsflache ist somit im Bereich der Waldstral3e zu situieren. Die Ge-
meinde plant fur diesen Straf3enabschnitt ein Halteverbot.

Das Bestandsgebaude auf Flurstiick 854/5 (WaldstralRe 4b) befindet sich in tber
50 m Entfernung zur oOffentlichen ErschlieBungsstral3e. Ein Anfahren der Feuer-
wehr Uber Flurstiick 854/4 ist nicht méglich. Die Feuerwehr ist auf das Nachbar-
grundstiick 857/1 als Zufahrt angewiesen. Fir Loscharbeiten im Bereich von
Flurstiick 854/5 ist eine Bewegungsflache erforderlich.

Das Bestandsgebaude auf Flurstiick 857 (WaldstralR3e 2d) befindet sich in Uber
50 m Entfernung zur offentlichen Erschlie3ungsstral3e. Ein Anfahren der Feuer-
wehr Uber Flurstiick 857 (Egmatinger Stral3e 44) ist nicht moglich. Die Grundstu-
cke trennt ein Zaun. Die Feuerwehr ist auf das Nachbargrundstiick 857/1 als Zu-
fahrt angewiesen. Fur Loscharbeiten im Bereich von Flurstiick 857 (Waldstral3e
2d) ist eine Bewegungsflache erforderlich.

Das Bestandsgebaude auf Flurstiick 857/1 (Waldstral3e 2¢) befindet sich in aus-
reichender Nahe zur o6ffentlichen Erschliel3ungsstral3e. Die Waldstral3e ist an die-
ser Stelle jedoch zu schmal fir eine Bewegungsflache. Fir Léscharbeiten im Be-
reich von Flurstiick 857/1 ist daher eine Bewegungsflache auf dem Grundstiick
selbst erforderlich. Von dieser Bewegungsflache aus kénnen auch die Flurstiicke
854/5 (WaldstralRe 4b) und 857 (Waldstral3e 2d) bedient werden.

Ideal fur den Einsatz der Feuerwehr wére ein Verbindungsweg zwischen Egma-
tinger StralRe und Waldstral3e Uber die Flurstiicke 857 und 857/1, welcher es er-
maoglicht, mit dem Einsatzfahrzeug vorwarts anzufahren und vorwarts abzufah-
ren. Durch einen Abstand der Baufelder von 4 m zur Grundstticksgrenze, sollen
gunstige Voraussetzungen fur die Realisierung eines solchen Weges geschaffen
werden. Die Bebaubarkeit der Grundstticke wird hierdurch nicht wesentlich ein-
geschrankt.
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Abb. 7: Themenkarte Feuerwehr
DFK, Stand 10/2023, ohne Malistab, © Bayerische Vermessungsverwaltung

34 Griunbestande, Flora und Fauna

Beim Plangebiet handelt es sich um ein Wohngebiet mit eingewachsenen, intensiv
genutzten Garten. Entlang der Nordgrenze gibt es einen Teilabschnitt mit groRen er-
haltenswerten Laubbaumen. Die Baufelder enden an der Grenze zum Gehdlzbe-
stand.

Aufgrund der intensiven Freizeitnutzung und dem Mangel an seltenen oder hochwer-
tigen Lebensraumstrukturen ist das Vorkommen seltener Arten unwahrscheinlich. Die
Garten im Plangebiet werden vermutlich lediglich von ubiquitdren Arten als Lebens-
raum genutzt. Diese Einschatzung wird durch eine Bestandsaufnahme am
23.03.2023 gestitzt. Als Sommerquartier fur Spalten und Héhlen bewohnende Fle-
dermause oder Bruthabitat von V&geln sowie als Lebensraum von Totholzbewohnern
werden die vorhandenen Gehdlze aufgrund ihres relativ geringen Alters ausgeschlos-
sen.

Es ist anzunehmen, dass die baulichen Erweiterungen im Plangebiet iber einen lan-
geren Zeitraum und zeitlich gestaffelt stattfinden werden, sodass Eingriffe in potenti-
elle Lebensraume geschutzter Arten vereinzelt und kleinflachig sein werden. Auf-
grund der weiten Verbreitung dieser Arten und den verbleibenden Lebensraumstruk-
turen im raumlichen Zusammenhang ist von keiner signifikanten Verschlechterung
des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen auszugehen.

Die Totung einzelner Artindividuen oder die Vernichtung von Gelegen ist jedoch voll-
standig auszuschlieRen. Vorsorglich sollten Gehdlzrodungen daher lediglich aul3er-
halb der Brutzeit vorgenommen werden. Wéahrend der Brutzeit ist durch Fachkundige
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sicherzustellen, dass Artindividuen keinen Schaden nehmen. Der Bebauungsplan
enthalt entsprechende Hinweise.

4, Stadtebauliches Konzept

Grundlage fur die kinftige Entwicklung des Plangebiets bildet das folgende Bebau-
ungskonzept mit Vorschlagen fur die Nutzung bebauter und unbebauter Grundstticke
im Plangebiet (siehe folgende Abbildung).
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Abb. 8: Bebauungskonzept vom 06.02.2025
DFK, Stand 10/2023, ohne MaRstab, © Bayerische Vermessungsverwaltung
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Ausgangspunkt fir die weitere bauliche Entwicklung des Plangebietes sind zunachst
das vorhandene Baurecht sowie die topografischen Gegebenheiten. Wie bereits unter
Punkt 1 und 3.1 erlautert, weist v.a. der nordliche Teilbereich des Plangebietes eine
problematische Hangneigung auf. In Anbetracht der Folgen des Klimawandels ist ver-
mehrt mit Starkregenereignissen und — in der Folge — mit wild abflieRendem Oberfla-
chenwasser auf Hangen und in Gelandemulden zu rechnen.

Gemal Hinweiskarte ,Oberflachenabfluss und Sturzflut“ des Bayerischen Landesam-
tes fir Umwelt (siehe folgende Abbildung) bestehen im sidlichen Teil des Plangebie-
tes bei Starkregen FlieRBwege mit maiigem Abfluss (gelb), erhéhtem Abfluss (orange)
und starkem Abfluss (rot). Im Stidosten des Plangebietes besteht ein Aufstaubereich
(violett) fur Oberflachenwasser. Gemal3 der Hinweiskarte stammt ein Grof3teil des
wild abflieenden Niederschlagswassers von Ackerflachen nordwestlich des Plange-
bietes, und fliel3t von dort entlang der WaldstralRe ab, bis es sich schlie3lich im Sid-
osten des Plangebietes sammelt. Gespeist wird dieser Abfluss auch aus den Bauge-
bieten Tal | und Tal Il.
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Abb. 9: Hinweiskarte ,Oberflachenabfluss und Sturzflut* des Bayerischen Landesamtes fur
Umwelt, Stand 11/2024, ohne Mal3stab, Quelle UmweltAtlas

Jeder Bauwerber ist verantwortlich fur den Schutz seiner Gebaude und hat Sorge fur
den Schutz von Nachbargebduden zu tragen. In Gebieten, deren bauliche Entwick-
lung sich nach 8 34 BauGB vollzieht, fehlt es jedoch an gesamtraumlichen Konzep-
ten, welche gunstige Bedingungen dafiir schaffen, dieser Verantwortung grund-
stiicksubergreifend und umfassend gerecht werden zu kénnen. Eine kiinftige bauliche
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Entwicklung des Gebietes hat daher unter Berlcksichtigung des bestehenden Bau-
rechtes gemaR folgenden Grundsatzen zu erfolgen:

- Bauenin die H6he statt in die Breite oder Tiefe -> Minimierung der Versiegelung
und Sicherung von Flachen fur die Versickerung von Niederschlags- und Ober-
flachenwasser

- Versiegelung in Hangbereichen vermeiden/minimieren und Bebauung auf
bereits bebaute und strallennahe Bereiche konzentrieren, um

» ... Freiflachen oberhalb von (Nachbar-)Gebauden offen zu halten und glns-
tige Voraussetzungen fur die oberflichennahe Versickerung von Nieder-
schlagswasser und den Schutz von ,Unterliegern® zu schaffen

* ... den Bedarf an grundstiicksinterner ErschlieBung und Gesamtversiege-
lung zu minimieren

- kein Bauen in zweiter Reihe im Bereich problematischer Hanglagen und unter-
halb problematischer Hanglagen

- Abgrabungen lediglich in geringem Umfang, um Abflussverhaltnisse nicht zu
Ungunsten Dritter zu beeinflussen

Glnstige Voraussetzungen fir einen schadlosen Abfluss von Niederschlagswasser
konnen durch eine zielgerichtete Bebauung und Konzentration des Baurechtes auf
bereits bebauten Flachen geschaffen werden. Hierdurch kénnen aufwendige Er-
schlieBungsmalnahmen auf bisher unbebauten Teilbereichen der Grundstticke ver-
mieden werden.

Folgende Abbildung visualisiert die Gelandeanalysen als ersten Ausgangspunkt fir
das Bebauungskonzept. Rot schraffiert sind Bereiche mit Gelandeneigungen ab 6 %.
Eine bauliche Erschlie3ung rickwartiger Grundstiucksflachen in diesem Teilbereich
ist auRerst problematisch und sehr aufwandig. Dunkelgrin markiert sind Flachen, in
denen dartiber hinaus keine Bebauung vorgesehen werden soll. Hierdurch ergibt sich
ein Wechsel aus versiegelten Flachen und versickerungsfahigen Flachen. Soweit
moglich, wird der ungebremste Abfluss von Niederschlagswasser von bebauter und
versiegelter Flache auf bebaute und versiegelte Flache vermieden durch den Ein-
schub von Grinflachen. Die Konzentration der Bebauung entlang der ErschlieBungs-
stral3en ist Voraussetzung fur eine deutliche Begrenzung der Gesamtversiegelung.
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Abb. 10: Sicherung von versickerungsfahigen Freiflachen (griin)
DFK, Stand 10/2019, ohne MaRstab, © Bay. Vermessungsverwaltung
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Weiterer Ausgangspunkt fur die bauliche Entwicklung des Plangebietes gemaf be-
stehendem Baurecht sind die vorhandene Bauweise, Nutzung und Dichte.

Folgende Abbildungen zeigen die Charakteristika des Plangebietes auf:

BESTAND
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Zufahrten
771 Nebengebsude

Gebaudetypen A
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[ Doppelhaushalfte
" I Einzelhaus 4

I Geschosswohnungsbau

Bl Gewerbe

[ Reihenhaus

[ reihenhausartige Bebauung

==

Abb. 11: Bauweise (und Nutzungen)
DFK, Stand 10/2019, ohne MaRstab, © Bay. Vermessungsverwaltung
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Abb. 12: zahlenmé&Rige Verteilung der bestehenden Gebaudetypen (und Nutzungen)
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Erlauterung: Wohngebaude in Form von Einzelhausern (Einfamilienhausern) und
Doppelhausern sind pragend fiur das Plangebiet. Daneben treten Sonderformen auf,
die aus bestimmten Grinden nicht als Ausgangspunkt fur die weitere Entwicklung des
Baugebietes herangezogen werden kbénnen.

stadtebauliche AusreilRer:

- drei doppelhausartige Gebaude (grof3e zusammengebaute Einzelhauser / grofRe
Einzelhdauser mit separaten Eingadngen auf ungeteilten Grundstiicken)

- ein reihenhausartiges Gebaude (grofRe zusammengebaute Doppel- und Einzel-
hauser auf ungeteilten Grundstiicken)

- eine Hausgruppe (vier Reihenhauser auf Kleinstgrundstticken)

- zwei Geschosswohnungsbauten (grof3e Baukorper mit mehreren Wohnungen auf
einer Etage)

Begrindung: Ausgangslage sind grofl3e ungeteilte Grundstiicke. Eine derartige Be-
bauung lieRRe sich nur auf besonders breiten Grundstiicken oder durch Zusammenle-
gen kleiner Nachbargrundstiicke realisieren. Das Gebiet wirde sich sehr heterogen
entwickeln. Um den Gebietscharakter mit seiner tiberwiegend kleinteiligen Bebauung
zu erhalten, strebt die Gemeinde jedoch eine dichtere Bebauung mit kleineren Bau-
korpern und eine Teilung breiter Grundstlcke an.

Weiterer Ausgangspunkt fur die bauliche Entwicklung des Plangebietes sind daher
der nachverdichtete Bestand mit groR3en Einzelhausern (Einfamilienhdusern) und ge-
teilten Grundstiicken mit Doppelhaushélften.

stadtebauliche Vorbilder/Muster (siehe folgende Diagramme):

- Baugrundsticken 802/2 (Jagerweg 2)

- Baugrundstick 857 (Egmatinger StralRe 44)

- Baugrundsticke 264 und 264/1 (Egmatinger Stral3e 47 und 49)

Doppelhauser sollen jedoch nicht zwingend vorgeschrieben werden. Auch eine ent-
sprechende Bebauung mit Einzelh&usern soll zulassig sein. Bestehende bzw. geneh-
migte Bauweisen, wie z.B. die Hausgruppe auf Flurstiick 854/4 (gemald Baugeneh-
migung vom 19.07.2022), sollen im Bestand gesichert werden.

Folgende Abbildungen visualisieren die stadtebaulichen und baurechtlichen Analysen
als Ausgangspunkt fir die weitere bauliche Entwicklung. Sie zeigen auf, welche Be-
standsgebaude (Einzelhduser, Doppelhauser) hierfir mafigeblich sind, mafRgeblich
in dem Sinne, dass groRRere Baukdrper nicht pragend sind und zu Verdnderungen des
Gebietscharakters fiihren wirden, und daher nicht einer kleinteiligen Grundstiicks-
struktur und Nachverdichtung mit Teilung von Grundstiicken und ergéanzender Be-
bauung vorzuziehen sind.
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Abb. 13: zahlenmaRige Verteilung der Grundflachen von Einzelhausern (ohne Geschoss-
wohnungsbau)
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Abb. 14: zahlenm&Rige Verteilung der Grundflachen von Doppelhaushélften

Erlauterung: Vorausgehende Abbildungen zeigen die Anzahl der Einzelh&user (ohne
Geschosswohnungsbau) und die Anzahl der Doppelhduser, jeweils unterschieden
nach ihrer Grundflache. Als mafl3geblich fur die weitere Entwicklung stellten sich fir
ungeteilte Grundstiicke Einzelhauser mit einer Grundflache von 170 gm heraus, fur
geteilte Grundstiicke Doppelhaushélften mit einer Grundflache von 95 gm. Im unteren
Feld liegen Doppelhaushélften mit einer Grundflache von 65 gm.

Aus den mal3geblichen Gebauden wurden Muster fir die Bebauung von Grundstui-
cken entwickelt (siehe folgende Abbildung). Die Anwendung der Muster und deren
Umsetzung in zeichnerische und textliche Festsetzungen bilden den Rahmen fir eine
bauliche Entwicklung des Gebietes, die sich ohne starre Vorgaben im Einklang mit
den stadtebaulichen Zielen der Gemeinde und unter Berlcksichtigung des bestehen-
den Baurechtes vollziehen kann.
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Im Zusammenspiel mit den entwickelten Musterbebauungen fur Grundstiicke unter-
schiedlicher GroRRe beantwortet die Analyse folgende Fragen:

- Welche Grundstiicke bieten Potenzial fir eine Bebauung mit Einzelhdusern bis
zu einer Grundflache von 170 gm oder mit Doppelhausern einer Grundflache von
mindestens 130 gm?

- Welche Grundstiicke bieten Potenzial fir eine Bebauung mit Einzelhausern bis
zu einer Grundflache von 170 gm oder mit Doppelhausern bis zu einer Grundfla-
che von 190 gm, wobei letztere auch als Einzelhaus zuldssig sind?

- Gibt es Grundstiicke, die Uber ein Potenzial fir eine noch dichtere Bebauung
verfugen? Dieses Potenzial kann durch eine Kombination verschiedener Muster
ausgeschopft werden.

Die bereits verdichtete Bebauung mit Einzelhdusern und Doppelhdusern bildet somit
in Abhangigkeit von der Grundstiicksbreite Muster der kiinftigen Bebauung des Ge-
bietes (siehe folgende Abbildung). Da die einzuhaltenden Abstandsflachen bzw. eine
Orientierung an den stadtebaulichen Vorbildern (nicht stadtebaulichen Ausreil3ern)
die Zuordnung einer Musterbebauung zu einem Grundstiick bestimmen, sollte die
Einhaltung bestehenden Baurechtes gewabhrleistet sein.

Mit der Uberplanung wird in Bestand eingegriffen, der bisher ohne tiefere Regelungen
geman den offentlichen Baugesetzen gewachsen ist. Aufgrund dessen und aufgrund
des stark bewegten Gelandes in diesem Bereich kann es durch die Planung auf ver-
einzelten Grundstiicken zu einer wenn auch i.d.R geringfugigen Minderung des Bau-
rechts kommen. Durch den Bebauungsplan soll zwar die Nachverdichtung geordnet
geregelt und nicht verhindert werden. Im Bereich mit Bestandsbebauung muss aber
sowohl die Anderung am Bestand als auch Abbruch und Neubau beachtet werden.
Deshalb kann es in Einzelféllen trotzdem dazu fuhren, dass negativ ins Baurecht ein-
gegriffen wird. Dieser Eingriff ware von der Gemeinde ggfs. und unter Berticksichti-
gung weiterer Voraussetzungen auszugleichen.

In Fallen, in welchen die schmale Seite eines trapezférmigen Grundstiickes entlang
der ErschlieBungsstral3e liegt oder ein Grundstiick schrdg zur Erschlie3ungsstral3e
liegt, ist eine bessere bauliche Ausnutzung eines Grundsttickes mdglich, indem von
den stadtebaulichen Zielen, die Bebauung mdaglichst nah entlang der ErschlieRungs-
stral3e zu situieren oder die Baukdrper parallel zur ErschlieBungsstral3e auszurichten,
abgewichen wird.

- Flurstiick 769/72 (Jagerweg 24) -> Es wird jedoch ohnehin die bestehende GR
150 festgesetzt

- Flurstiick 854/1 (Jagerweg 13) -> Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsflachen
und der topografischen Gegebenheiten ist eine dichtere Bebauung kaum reali-
sierbar

- Flurstiick 854/2 (Jagerweg 11) -> Aufgrund der topografischen Gegebenheiten
ist die festgesetzte GR 180 kaum realisierbar

PV Planungsverband AuRRerer Wirtschaftsraum Miinchen OPF 2-20 Seite 25/38



Oberpframmern Bebauungsplan Tal Il — Begriindung 18.09.2025
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Abb. 15: Muster fir die Bebauung von Grundstiicken unterschiedlicher Breite

erganzende Erlauterungen:

- Die Grundstiicksbreite bemisst sich entlang von privaten oder offentlichen Er-
schlieBungsstralen/ -wegen anhand der kirzesten Verbindung der auR3ersten
Punkte des Grundstiickes auf Seiten der Erschlie3ung

- Fur die Muster wurde eine Gebaudetiefe von 11 m gewahlt. Gebaudetiefen von
10 m bieten bessere Voraussetzungen fir die Belichtung des Innenraums, repréa-
sentieren jedoch den verdichteten Geb&udebestand im Gebiet weniger gut und
erfordern bei gleicher GR breitere Grundstuicke

- Die Abstandsflachen bemessen sich nach einer Gebaudehéhe von 6,5 m und
einer Dachneigung von 35° und reprasentieren den verdichteten Bestand im Ge-
biet (4,16 m). Unabhéangig von der Neigung des Baugrundstiickes werden alle
Grundstiicke gleichbehandelt.
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- Die Grundstlicksbreite bemisst sich im Fall der Einzelhduser nach der Gebaude-
breite (GR/11) zuziglich der erforderlichen Abstandsflachen

- Die Grundstiicksbreite bemisst sich im Fall der kleinen Doppelhduser (GR 130)
nach der Gebaudebreite (GR/11) zuzlglich der Breite fir vier Stellplatze (10 m)
und zwei Zuwegungen (2 m)

- Da die Grundstiicksbreiten grof3er Einzelhduser und kleiner Doppelhduser na-
hezu identisch sind, wird zwischen beiden nicht unterschieden

- Die Grundstucksbreite bemisst sich im Fall der groRen Doppelhauser (GR 190)
nach der Gebaudebreite (GR/11) zuzlglich der Breite flr vier Stellplatze (10 m)
und zwei Zuwegungen (2 m)

- Die Zahl der Stellplatze und deren Situierung neben den Gebauden sind charak-
teristisch fur das Bestandsgebiet. Im Bebauungsmuster werden statt Garagen
jedoch stets flachensparende offene Stellplatze und eine Situierung im Bereich
der Abstandsflachen zugrunde gelegt.

Abweichend vom Bebauungskonzept erfolgten folgende Regelungen im Bebauungs-
plan:

- Die Ausrichtung des Firstes erfolgt gemafl Bebauungskonzept traufseitig zur
StraRe bzw. parallel zum Hang. Im Bebauungsplan kann davon abgewichen
werden, wenn im Bestand bereits eine abweichende Ausrichtung vorliegt.

Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

Es erfolgt keine Regelung der Art der baulichen Nutzung. Die Beurteilung der zul&s-
sigen Nutzungen unterliegt daher dem § 34 BauGB. Gemal Bestand handelt es sich
um ein Allgemeines Wohngebiet.

Wohneinheiten

Die Gemeinde erprobte mehrere Varianten fir die Bestimmung der Zahl der Wohnein-
heiten. Als zielfiihrend erwies sich Variante 3 mit Stand vom 19.03.2024, welche hin-
sichtlich der Zahl der Wohneinheiten abstellt auf den verdichteten Bestand mit grol3en
Einzelhdusern (Einfamilienhdusern) und Doppelhaushalften. Durch die Orientierung
an charakteristischen Bereichen des Gebietes mit dichter Bebauung ergibt sich fol-
gendes Mal3 fur die Zahl der Wohneinheiten: eine Wohneinheit pro 320 gm (etwa 2,3
pro Wohngebaude). Im Baugebiet ergibt sich damit eine Steigerung der Zahl an
Wohneinheiten von ca. 77 auf ca. 137.

Variante 3 zeichnet sich aus durch eine gute Ubereinstimmung mit dem Bebauungs-
konzept der Variante 2c. Die rechnerisch ermittelte Zahl der Wohneinheiten ist gut
vereinbar mit der grafisch ermittelten Zahl an Wohngeb&uden. Auf jedes Wohnge-
baude kommt mindestens eine Wohneinheit.

Lediglich in folgenden Bereichen unterschreitet die rechnerisch ermittelte Zahl an
Wohneinheiten die genehmigte Zahl an Wohneinheiten (siehe folgende Abbildung):
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- auf untypischen Grundstiicken mit Geschosswohnungsbauten (769/88 und
855/1)

- im Bereich zusammengebauter Wohngebaude ohne Grundstiicksteilung (769)

- teilweise im Bereich ganzheitlich entwickelter GroRR3grundstiicke (857/2, 857/3,
857/6, 857/9, 857/10, 857/11 und 857/13) oder im Bereich tibermaRig verdichte-
ter Grundsticke (854/4, 854/9, 854/10, 854/11, 854/12, 854/13, 854/15, 854/18,
854/20, 854/21, 854/22, 854/23, 854/24, 854/25 und 854/26)

Abb. 16: Bereiche mit abweichender Dichte an Wohneinheiten

Abweichend von der Dichte an Wohneinheiten gemaR den charakteristischen Berei-
chen des Gebietes, werden daher den jeweiligen bereits verdichteten Teilbereichen
eigene flachenbezogene Zahlen an Wohneinheiten zugewiesen:

- Grundsticke mit Geschosswohnungsbauten (GWB): eine Wohneinheit pro 220
gm

- ungeteilte Grundstiicke mit reihenhausartiger Bebauung (RHA): eine WE pro 270
gm

- planvoll geteiltes Grundstiick mit Doppelh&usern (DH): eine Wohneinheit pro 230
gm
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5.2.2

- UbermaRig verdichtetes Grundstiick mit Reihenhaus (RH): eine WE pro
Wohnhaus (entspricht einer Wohneinheit pro 230 gm bezogen auf das
mittlerweile geteilte Grundsttick 854/4 gemaf Baugenehmigung vom 19.07.2022.
D.h. fur den Ausschnitt des Geltungsbereiches umfassend die Flurstiicke 854/4,
854/9, 854/10, 854/11, 854/12, 854/13 (TF), 854/15 (TF), 854/20 (TF), 854/21,
854/22, 854/23, 854/24, 854/25 und 854/26 (= Flurstick 854/4 gemaf
Baugenehmigung vom 19.07.2022) ist 1 Wohnung je Wohngebaude zuldssig.

Mal der baulichen Nutzung

Grundflache

Die Grundflache leitet sich ab aus dem Bebauungskonzept (siehe Punkt 4), welches
stadtebauliche Ziele der Gemeinde und das vorhandene Baurecht berticksichtigt. Un-
abhé&ngig von der ermittelten Bebaubarkeit eines Grundsttickes nach stadtebaulichen
Gesichtspunkten werden genehmigte Grundflachen nicht unterschritten.

Uberschreitung der Grundflache durch Terrassen, Vordacher, Balkone und AuRen-
treppen

Auf Basis einer Auswertung von Bauakten, bzw. im Falle fehlender Bauakten auf Ba-
sis von Luftbildinterpretation und einer Begehung des Plangebietes am 23.03.2023,
wurden die Grundflachen von Terrassen, Vordachern, Balkonen und Auf3entreppen
ermittelt. Dabei ergab sich, dass diese Flachen teils einen erheblichen Anteil an der
Grundflache ausmachen. Die kinftige Bebauung sollte ein solches Verhaltnis nicht
widerspiegeln, sondern sich bei der Festsetzung der Uberschreitungsmdglichkeiten
an vergleichbaren Baugebieten im Ortsteil Tal orientieren. Fur die Berechnung der
Uberschreitungsmdoglichkeiten wurden Grundflachen von Terrassen, Vordachern,
Balkonen und Auf3entreppen daher nur soweit berlicksichtigt, wie sie zusammen mit
der Grundflache der Bestandsgebaude die zulassige Grundflache von Hauptgebau-
den gemanR gegenstandlicher Planung Ubertreffen.

Die Grundflache des geplanten Hauptgebdudes abzlglich der Summe aus der
Grundflache des bestehenden Hauptgebdudes und der Terrassen, Vordacher, Bal-
kone und AuRentreppen ergibt die Flache, welche durch eine Uberschreitung der
Grundflache der Hauptgebaude gemald gegenstéandlicher Planung abzudecken ist
(siehe folgende Abbildung). Hierdurch kann sichergestellt werden, dass es durch die
Festsetzungen des Bebauungsplans zu keiner Reduzierung der gesamten Grundfla-
che im Vergleich zum Bestand kommit:
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Uberschreitung GR

Anzahl
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er und AuBepfreppen im Bestand

Abb. 17: prozentuale Uberschreitung der Grundfliache durch Terrassen, Balkone, Vordacher
und Aul3entreppen

Erlauterung: Auf Basis der Auswertung wurde eine mdgliche Uberschreitung der
Grundflache von 30 % geregelt. Diese wird lediglich in wenigen Fallen gemal Be-
stand Uberschritten. Hierflr erfolgen im Bebauungsplan jeweils gesonderte Festle-
gungen.

5.2.3  Uberschreitung der Grundflache durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO
genannten Anlagen

Auf Basis einer Auswertung von Luftbildern und einer Begehung des Plangebietes
am 23.03.2023 wurde der Versiegelungsgrad der Grundstiicke ermittelt (siehe fol-
gende Abbildung). Nur wenige Bauakten verfligen uber Freiflachengestaltungsplane.
Gemal diesen liegt die Uberbaute Grundstiicksflache zwischen 30 % bis 50 %.

Gesamt-GRZ

16

14

12

10

(0,30, 0,40] (0,50, 0,60] (0,70, 0,80]
[0,20, 0,30] (0,40, 0,50] (0,60, 0,70]

Abb. 18: Anteil der versiegelten Flachen an Baugrundstiicken

Erlauterung: Eine deutliche Mehrheit der Grundstiicke weist einen Versiegelungsgrad
von 50 % und weniger auf. Als Obergrenze fir den Anteil versiegelter Flache pro
Baugrundstick werden daher 50 % festgelegt. Abweichend hiervon werden fir
Grundsttuicke mit Flachen, welche der ErschlieBung von Hinterliegergrundstiicken die-
nen bzw. mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastet sind (siehe Punkt 3.3), auf-
grund der erforderlichen Bereitstellung dieser Flachen eine héhere Gesamt-GRZ von
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0,8 festgesetzt. Gleiches gilt fir Reihenhausmittelhauser, wo aufgrund des sparsa-
men Flachenverbrauchs und der vergleichsweise geringen Grundstiicksgrof3e der
Anteil an Flachen fir die interne ErschlieBung des Baugrundstiickes hoher liegt. Fur
alle Baugrundstiicke, die derzeit einen héheren Versiegelungsgrad als 50 % bzw.
70 % aufweisen, gilt der Bestandsschutz. Allerdings ist bei einem Neubau die neue
Gesamt-GRZ einzuhalten. Hierdurch kann den Zielen der Anpassung an den Klima-
wandel Rechnung getragen und Vorsorge gegeniber Starkregenereignissen getrof-
fen werden. Die Einhaltung einer Gesamt-Grundflachenzahl von i.d.R. 0,5 ist auf-
grund der Konzentration der Baukorper entlang der ErschlieBungsstralien moglich.

Wandhohe

Auf Basis einer Auswertung von Bauakten, bzw. im Falle fehlender Bauakten auf Ba-
sis der LoD2-Daten der Bayerischen Vermessungsverwaltung, wurden die Wandho-
hen der Hauptgeb&ude ermittelt (siehe folgende Abbildung).

Verteilung Wandhdhen 6,5

i

G m o momom o S oSS FFn 8w W e 0w w w8 d 6w ool o
LA T T ST = B =TT B T A T B N T I e O T A SR SRR =T B Y S IR
I R T T T A T T T T A T T A = M M www w oy w olegfe o o

Wandhdhe

Abb. 19: zahlenm&Rige Verteilung der Wandhdhen

Erlauterung: Die meisten Geb&ude im Plangebiet weisen eine Wandhdhe von 6,5 m
auf. Einzelne Gebaude weisen eine hohere Wandhohe auf. Fur diese Grundstiicke
werden entsprechend dem Bestand abweichende Regelungen getroffen.

Gelandeveranderungen

Die Beschrankungen von Abgrabungen und Aufschittungen sowie die Begrenzung
der Hohe von Stutzmauern zielen darauf ab, den natlrlichen Verlauf des Gelandes
mdglichst zu erhalten und in topografisch schwierigem Gelande Mdglichkeiten zu er-
offnen, Plangebaude schonend in den Hang einzubinden oder auf Kuppen méglichst
wenig herausragen zu lassen. Da im Plangebiet unterschiedliche Gelandeneigungen
vorhanden sind (siehe Punkt 3.1), werden unterschiedliche Gebiete mit jeweils eige-
nen Hohen von Abgrabungen, Aufschittungen und Stiitzmauern definiert.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache

Um den Gebietscharakter mit seiner Uberwiegend kleinteiligen Bebauung und klein-
teiligen Grundstiickseinteilung zu erhalten, strebt die Gemeinde statt einer Verdich-
tung mit groRen Baukdrpern eine dichtere Bebauung mit kleineren Baukérpern und
eine Teilung breiter Grundstticke an. Im Einklang mit diesem Ziel stehen eine Bebau-
ung mit Einzelhdusern (Einfamilienh&usern) und Doppelhdusern.
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Aus diesen Grinden werden nur baukdrperbezogene Baurdume vorgesehen. Eine
Addition von zulassigen Grundflachen ist somit nicht moglich. Zwischen benachbar-
ten Baugrundstiicken werden Baugrenzen daher mit einem Mindestabstand von 3 m
zur Grundsticksgrenze festgesetzt. Geringere Abstande von Baufeldern zwischen
benachbarten Grundsticken werden nur dort geregelt, wo Bestandsgebaude den
Mindestabstand unterschreiten. Es gelten die Abstandsflachen gemafd Art. 6 Abs. 5
BayBO von 0,4 H und mindestens 3 m). Lediglich im Bereich der Grundstiicke 802/4
und 802 wird zum Schutz der Bestandsbebauung eine grundstiickstibergreifende
Baugrenze festgesetzt. Erganzend ist auf diesen beiden Grundstiicken eine abwei-
chende Bauweise zulassig. Durch die Mdglichkeit, an die Grundstiicksgrenze zu
bauen, wird die Bebaubarkeit beider Grundstticke deutlich verbessert.

Daruber hinaus wurden, ebenfalls unter Berlicksichtigung des baulichen Bestandes,
bei der Festlegung der Baugrenzen folgende Regeln angewendet (siehe folgende
Abbildung):

- 5 m Abstand zur ErschlieBungsstral3e/ Staatsstrafde, nicht zu Eigentimerwegen
und Zufahrten -> im Zusammenspiel mit der Stellplatzsatzung Sicherung von
Stauraum vor Garagen und Raum fur offene Stellpléatze entlang von 6ffentlichen
Stral3en (pink markiert)

- 20 m Abstand zur Staatsstral3e (Anbauverbotszone) (gelb markiert)

- Freihaltung von problematischen Hangbereichen, Konzentration von Bebauung
und Offenhalten von versickerungsfahigen Freiflachen oberhalb von Nachbarge-
bauden unter Orientierung an Bestandsbebauung, kein Bauen in zweiter Reihe
im Bereich problematischer Hanglagen und unterhalb problematischer Hangla-
gen -> gunstige Voraussetzungen fur die Versickerung von Niederschlagswasser
am Hang und unterhalb des Hanges (dunkelgriin markiert)

- keine Baurdume im Aul3enbereich -> Bebauungsplan der Innenentwicklung (blau
markiert)

- Sicherung der Sudgéarten von mindestens 7 m Tiefe au3erhalb der Hangbereiche
-> hohe Wohnqualitat (rot markiert)

- Gliederung besonders breiter Grundsticke mittels Baufelder -> Sicherung der
kleinteiligen Grundstiicks- und Bebauungsstruktur, Vermeidung der Addition von
Grundflachen (orange markiert)

- Freihalten von Bewegungsflachen fiir Feuerwehr und Sicherung gunstiger Ver-
haltnisse fur den Feuerwehreinsatz (siehe Punkt 3.3)
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5.4

Abb. 20: Bebauungskonzept vom 06.02.2025: Baugrenzen
DFK, Stand 10/2023, ohne Mal3stab, © Bayerische Vermessungsverwaltung

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

Durch Einhalten der Stellplatzsatzung gemaf3 Punkt 2.2 soll vermieden werden, dass
parkende Autos die schmalen Erschlie3ungsstraf3en zusatzlich verengen und das Be-
fahren mit Millauto und Schneepflug einschranken.

Der Bebauungsplan setzt keine Flachen fur Garagen, Carports und Stellplatze fest,
da durch das Bebauungskonzept (siehe Punkt 4) giinstige Voraussetzungen fur die
interne Erschlielung der Grundstiicke geschaffen werden. Hinsichtlich der Situierung
von Garagen, Carports und offenen Stellplatzen ist die Stellplatzsatzung der Ge-
meinde mafl3gebend (siehe Punkt 2.2 ,Stellplatzsatzung®).

Allgemein zulassig im Plangebiet sind Tiefgaragen, da sie dazu beitragen, die oberir-
dische Zahl an Stellplatzen zu verringern und mehr Raum fir griine Vorgarten zu
ermdglichen. Verpflichtend sind Tiefgaragen ab einer Zahl von acht Stellplatzen. Dies
betrifft alle Baugrundstiicke mit vier oder mehr Wohneinheiten. Bezlglich der Ver-
pflichtung zur Errichtung von Tiefgaragen hat der Gemeinderat eine Abwagung zwi-
schen den Kosten und dem Nutzen von Tiefgaragen vorgenommen. Die ver-
pflichtende Tiefgarage ab sechs Stellplatzen wurde aus Grinden der Wirtschaftlich-
keit verworfen. Dies fuihrt im Gegenzug oberirdisch zu einem hoéheren Anteil der ver-
siegelten Flache durch Stellplatze.
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5.6

5.6.1

Duplex- bzw. Mehrfachparksysteme sind unzuléassig, da derartige Parksysteme er-
fahrungsgemalf schlechter angenommen werden als herkémmliche Parkflachen und
damit die Gefahr steigt, dass die Fahrzeuge haufiger im 6ffentlichen Verkehrsraum
abgestellt werden. Zudem zieht die Bedienung derartiger Parksysteme den Ein- und
Ausparkvorgang unnétig in die Lange. In Stol3zeiten ist ein Rickstau von Autos im
Bereich von Ein- und Ausfahrten anzunehmen. Zudem entsteht zusatzliche Unruhe
(Laufenlassen des Motors; zusatzliches Anlassen des Motors, Tirenschlagen, Me-
chanik etc.). AuRBerdem kdnnen viele Autotypen (etwa SUVSs) in den géangigen Park-
systemen nicht untergebracht werden.

Bauliche Gestaltung

Hinsichtlich der Gestaltung von Dachern, Garagen, Carports und Werbeanlagen sind
die Vorgaben der Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung maf3geblich (siehe
Punkt 2.1 ,Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung®).

Abweichend von der Gestaltungssatzung werden im Plangebiet Walmdacher nicht
allgemein zugelassen, da diese untypisch fur das Gebiet sind und nur an wenigen
Stellen vorkommen. Wo Walmdéacher bereits bestehen und auf Baugrundstiicken, auf
denen sich eine bestehende Grundflache wunter Berickichtigung des
Bebauungskonzeptes und der stadtebaulichen Ziele schwer umsetzen lasst, und
andere Mdoglichkeiten, wie z.B. Grenzbebauung, das Problem nicht I6sen, sollen sie
jedoch neben Satteldachern zugelassen werden, um den erforderlichen Bedarf an
Abstandsflachen zu minimieren und ein Bauen gemaf den Zielen ,Bauen in die Hohe
statt in die Breite” und ,Nachverdichtung mit kleinteiliger Bebauung® zu vereinfachen.

Die Festsetzung der Dachneigung basiert auf einer Auswertung der Bauakten.
Demgemalf variieren die Dachneigungen im Plangebiet zwischen 18 und 33 Grad. Im
bereits verdichteten Teilbereich mit Doppelhausern liegen die Dachneigungen bei 35
Grad.

Um ein einheitliches Erscheinungsbild der Dachlandschaft im Baugebiet zu sichern,
sind lediglich Dachneigungen zwischen 25° und 33° zulassig bzw. bis 35° Grad, falls
bereits vorhanden. Hintergrund fiir die Vorgabe ist eine Orientierung am alteren
(traditionellen) Gebaudebestand.

Darlber hinaus sind abweichend von der Baugestaltungssatzung Dachaufbauten
auch schon ab einer Dachneigung von 27° statt 30° zuldssig, da entsprechende
Vorbilder im Ortskern von Oberpframmern vorhanden sind.

Die Ausrichtung des Firstes erfolgt traufseitig zur Stral3e bzw. parallel zum Hang,
aul3er im Bestand liegt eine abweichende Ausrichtung vor.

Abweichend von der Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung ist die Begriinung
von Garagen allgemein zulassig. Dies gilt auch fiir Grenzgaragen.

Verkehr und Erschlielung, Regenwasserbewirtschaftung

Verkehrserschliel3ung

Der gegenstandliche Bebauungsplan schrankt die Moglichkeit der Grundstiicksteilun-
gen durch die Lage der Baufelder entlang der offentlichen ErschlieBungsstralen ein.
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5.6.2

57

571

5.7.2

Auf diese Weise werden Grundstiicksteilungen entlang von ErschlielBungsstral3en be-
gunstigt und private ErschlieBungswege zur Anfahrt von Wohngebauden in zweiter
Reihe vermieden.

Das Plangebiet ist mit dem OPNV uber zwei Buslinien wahrend der Woche und auch
an den Wochenenden und in den Abendstunden erreichbar. Allerdings sind Anwoh-
ner auch auf die Nutzung von PKWs angewiesen, weshalb der Bebauungsplan einen
entsprechend hohen Stellplatzschlissel regelt.

Oberflachenwasserbeseitigung

Das Gelande fallt von Nord nach Sud um mehrere Meter ab. Aufgrund der topografi-
schen Gegebenheiten ist mit dem Vorkommen von Hang- und Schichtwasser zu rech-
nen. In den Untergrund eindringende Geb&udeteile sind daher wasserdicht und auf-
triebssicher herzustellen. Infolge von Starkregenereignissen kann es zu wild abflie-
Rendem Oberflachenwasser kommen. Offnungen an Gebauden sind daher bauseits
vor Niederschlagswasser zu sichern.

Folgende Regelungen werden im gegensténdlichen Bebauungsplan aufgrund der
Schwierigkeiten der Regenwasserbewirtschaftung getroffen:

-  Das Bebauungskonzept stellt eine rAumliche Abfolge von versiegelten Flachen
und Freiflachen sicher. Hierin liegt ein Vorteil gegeniber einer ungeregelten
Nachverdichtung gemaf § 34 BauGB.

- Durch die Planung werden der Versiegelungsgrad im Plangebiet begrenzt und
grofRe zusammenh&ngende Gartenflachen von Bebauung freigehalten.

- Durch die Regelung von maximal zuldssigen Abgrabungen und Aufschittungen
bleibt das natirliche Gelande weitgehend erhalten, sodass nicht von gravieren-
den Veranderungen des Abflussgeschehens auszugehen ist.

- Die Grundstiicke verfiigen teilweise Uber einen Sickerschacht von friiheren Klein-
klaranlagen, der das Oberflachenwasser aufnimmt.

- Je vollendeter 50 gm Baugrundstiick ist eine Zisterne von mindestens 0,3 m3
Fassungsvermoégen zu errichten. (Dabei sind die Niederschlagswerte, die Dach-
eigenschaften und die Belegungsdichte berlicksichtigt.

Grunordnung, Eingriff, Ausgleich, Einfriedungen

Festsetzungen zur Griinordnung

Die gruinordnerischen Festsetzungen gewdahrleisten eine Durchgriinung des kinftig
dichter bebauten Plangebietes. Hierdurch werden angenehme Wohnverhéaltnisse und
ein gunstigeres Mikroklima gewabhrleistet.

Naturschutzfachliche Eingriffsregelung

Der vorliegende Bebauungsplan erfillt die Voraussetzungen fir einen Bebauungs-
plan der Innenentwicklung. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass Beeintrachtigun-
gen der Erhaltungsziele von natura 2000-Gebieten zu erwarten sind, UVP-pflichtige
Vorhaben begriindet werden oder das Abstandsgebot gemaf § 50 Satz 1 BImSchG
betreffend Storfallbetriebe verletzt wird. Die Vorprifung des Einzelfalls nach Anlage
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5.7.3

5.8

2 zu 8 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB kommt zu dem Ergebnis, dass keine erhebli-
chen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Somit erfolgt die Aufstellung
im beschleunigten Verfahren gemaf § 13a BauGB.

Im Rahmen der Eingriffsregelung sollen negative Folgen von Eingriffen in Natur und
Landschaft vermieden und minimiert werden. Des Weiteren sollen nicht vermeidbare
Eingriffe durch MaRnahmen des Naturschutzes ausgeglichen werden.

Gemal § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei Bebauungsplénen der Innenentwicklung,
die eine zulassige Grundflache von weniger als 20.000 gm festsetzen, Eingriffe in
Natur und Landschaftim Sinne des 8§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen
Entscheidung erfolgt oder zulassig. Ausgleichsmaflinahmen sind daher nicht erforder-
lich. MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung des mit dem Vorhaben verbun-
denen Eingriffes in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind gemal3 § la Abs. 3
BauGB dennoch in der Abwagung der Belange zu berlicksichtigen.

Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen:
- Pflanzgebote

- Malvolle Nachverdichtung, die sich am bestehenden Baurecht orientiert, Bauen
in die Hohe statt in die Flache, hierdurch Verringerung des Versiegelungsgrades

- Begrenzung von Abgrabungen und Aufschiittungen auf das erforderliche Min-
destmal}

- Uberdeckung von Tiefgaragen mit Boden

- Verwendung von versickerungsfahigen Belagen fur offene Stellplatze und Zu-
fahrten

Einfriedungen

Einfriedungen werden in ihrer Ho6he beschrénkt, um straRenseitig ein offenes und
grines Erscheinungsbild mit Vorgarten zu gewahrleisten. Auch zwischen den Grund-
stuicken ist eine Hohenbegrenzung und einheitliche Gestaltung erforderlich, da auf-
grund der topografischen Gegebenheiten Garten in Hanglage gut einsehbar sind.
Massive, undurchlassige Einfriedungen sollen vermieden werden, da sie zu einer op-
tischen Trennung zusammenhangender Gartenflachen fihren. Um Eingriffe in den
Boden zu minimieren, ist die Anlage von Sockeln unzulassig. Dagegen soll eine
Durchgangigkeit der Gartenflachen fir Kleinsduger, wie den lgel, gewahrleistet wer-
den durch einen Abstand der Einfriedungen vom Boden.

Klimaschutz, Klimaanpassung

Der Klimaschutz ist bei der Aufstellung von Bauleitplanen in der Abwagung zu be-
riicksichtigen. Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist sowohl durch Malinahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an
den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen.

Wichtigste Handlungsfelder sind damit die Anpassung an zukinftige klimawandelbe-
dingte Extremwetterereignisse und Maf3nahmen zum Schutz des Klimas, wie die Ver-
ringerung des CO»-Ausstol3es und die Bindung von CO, aus der Atmosphare durch
Vegetation.
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Die nachfolgende Tabelle fasst Planungsziele und Festsetzungen mit klimabezoge-
nen Aspekten als Ergebnis der Abwagung zusammen:

Malnahmen zur Anpassung
an den Klimawandel

Berticksichtigung

Hitzebelastung

(z.B. Baumaterialien, Topogra-
fie, Bebauungsstruktur, vor-
herrschende Wetterlagen, Frei-
flachen ohne Emissionen, Ge-
wasser, Grinflachen mit niedri-
ger Vegetation, an Hitze ange-
passte Fahrbahnbelage)

Pflanzgebote und Pflanzerhalt, dadurch Verringerung der
Aufheizung von Gebauden und versiegelten Flachen durch
Verschattung und Erhdéhung der Verdunstung und Luft-
feuchtigkeit, Begrenzung der versiegelten Flache und der
damit verbundenen kleinklimatischen Erwarmung

Extreme Niederschlage

(z.B. Versiegelung, Kapazitat
der Infrastruktur, Retentionsfla-
chen, Anpassung der Kanalisa-
tion, Sicherung privater und 06f-
fentlicher Gebaude, Beseiti-
gung von Abflusshindernissen,
Bodenschutz, Hochwasser-
schutz)

Bebauungskonzept mit Wechsel aus versiegelten Flachen
und Freiflachen, dadurch Mdglichkeiten fir die Versicke-
rung abflieBenden Oberflichenwassers, Verwendung
wasserdurchlassiger Beldage im Bereich von Stellplatzen
und Zufahrten, dadurch Minimierung des Abflusses von
Regenwasser aus dem Baugebiet, erhéhte Lage des Erd-
geschossrohfuBbodens im Vergleich zum Gelande zulas-
sig, dadurch Schutz der Plangebéude vor eindringendem
Oberflachenwasser in hangigem Gelande maglich, geringe
Dachneigungen fir Garagen und Nebengebaude, dadurch
regenwasserspeichernde Dachbegriindung mdglich, be-
stehende Sickeranlagen ehemaliger Kleinklaranlagen fir
die Aufnahme des Niederschlagswassers, Festsetzung
von Zisternen zur Speicherung des Niederschlagswassers

Malinahmen, die dem Klima-
wandel entgegen wirken (Kli-
maschutz)

Bericksichtigung

Energieeinsparung/
regenerativer Energien

Nutzung

(z.B. Warmedammung, Nut-
zung erneuerbarer Energien,
installierbare erneuerbare
Energieanlagen, Anschluss an
Fernwarmenetz, Verbesserung
der Verkehrssituation, Anbin-
dung an OPNV, Radwegenetz,
Strahlungsbilanz: Reflexion
und Absorption)

kompakte Bauweise, dadurch Reduzierung des Flachen-
verbrauchs und energetische Effizienz der Gebaude, Res-
sourcen schonende Innenentwicklung durch Uberplanung
eines vorhandenen Gebaudebestandes, dadurch Verhin-
derung einer Flacheninanspruchnahme im AufRenbereich
mit dem Erfordernis neuer ErschlieBungsmalinahmen,
Uberwiegende West-Ost-Ausrichtung der Geb&ude und
Festsetzung gunstiger Dachformen, dadurch Verbesse-
rung der Voraussetzungen fr die Nutzung von Solarener-

gie

Vermeidung von CO2 Emissio-
nen durch MIV und Férderung
der CO2z Bindung

(z.B. Treibhausgase, Verbren-
nungsprozesse in  privaten
Haushalten, Industrie, Verkehr,
CO:z2 neutrale Materialien)

Forderung der CO2-Bindung durch Nachpflanzung von Ge-
holzen, geringe gegenseitige Verschattung von Gebau-
den, dadurch bessere Nutzung natirlicher Warme, Nach-
verdichtung im Nahbereich einer Bushaltestelle und Erhalt
des bestehenden Fufl3- und Radwegenetzes, dadurch
Mdoglichkeit zur Nutzung von Alternativen zum COq-
emittierenden Individualverkehr
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5.9 Fldchenbilanz

Nutzung Flache in m? Fliche in %
Geltungsbereich 56.061 100
Verkehrsflache 6.929 12
Baugrundstiicksflache 49132 88
davon Uberbaubare Flache 26.197 47
davon Grundflache fur Hauptgeb&ude 9.340 16

/

Urdermeister, Aridreas Lutz
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1. Anlass und Vorgehensweise

Gemal § 13a Abs. 1 BauGB ist bei Bebauungsplanen der Innenentwicklung - inso-
fern sie eine Grundflache von insgesamt 20.000 bis weniger als 70.000 gm festsetzen
- das beschleunigte Verfahren nur zulassig, wenn eine tUberschlagige Prufung ergibt,
dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen hat. Dabei sind die Grundflachen mehrerer Bebauungsplane, die in einem
engen sachlichen, raumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mit-
zurechnen.

Gegenstand der Uberschlagigen Prifung ist das Plangebiet des zur Aufstellung ge-
planten Bebauungsplan ,Tal II“ im Zusammenhang mit dem bereits rechtskréftigen
Bebauungsplan ,Tal“. Die Geltungsbereiche beider Bebauungsplane grenzen anei-
nander. Beide Bebauungsplane haben eine mafdvolle Nachverdichtung im Ortsteil Tal
zum Ziel. Der Bebauungsplan ,Tal” trat am 05.10.2021 in Kraft. Fir den Bebauungs-
plan ,Tal I wird Gber den Aufstellungsbeschluss in der Gemeinderatssitzung vom
02.05.2023 beraten und ein Beschluss gefasst. Der Bebauungsplan ,Tal setzt eine
Grundflache von insgesamt 13.860 gm fest. Der Geltungsbereich umfasst 70.540 gm.
Der vrstl. Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Tal II* umfasst etwa 54.633 gm. Da-
her ist davon auszugehen, dass sich bei einer @hnlichen baulichen Dichte eine Uber-
schreitung des oben genannten Schwellenwertes von 20.000 gm Grundflache ergibt.
Zusammengenommen ist mit einer Grundflache von zwischen 25.000 gm bis
30.000 gm zu rechnen.

Die vorliegende Vorprifung pruft Gberschlagig die voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen des Bebauungsplans ,Tal 1I“ unter Berlcksichtigung der Umweltauswirkun-
gen des Bebauungsplans ,Tal* und die daraus mdglicherweise resultierende Pflicht
zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriufung. Diese Pflicht entsteht, sobald
erhebliche Umweltauswirkungen durch die kumulierenden Vorhaben zu erwarten
sind. Dabei kommen die Prifkriterien der Anlage 2 zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
BauGB zur Anwendung.

Folgende Abbildung zeigt die Geltungsbereiche des Bebauungsplans ,Tal* (rot um-
randet) und des beabsichtigten Bebauungsplans ,Tal 1I* (gelb umrandet) im Ortsteil
Tal:
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-,

Quelle: DFK 03/2023 und DOP40/2018 der Bay. Vermessungsverwaltung
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2.

Merkmale des Bebauungsplans

zu prifendes Merkmal

Einschatzung der Erheblichkeit moéglicher negativer
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben

1.1 Ausmalf, in dem der
Bebauungsplan einen
Rahmeni.S.d. § 35

Abs. 3 UVPG setzt:

»Plane und Programme
setzen einen Rahmen flr
die Entscheidung uber
die Zulassigkeit von Vor-
haben, wenn sie Festle-
gungen mit Bedeutung
fur spatere Zulassungs-
entscheidungen, insbe-
sondere zum Bedarf, zur
GrolRe, zum Standort,
zur Beschaffenheit, zu
Betriebsbedingungen
von Vorhaben oder zur
Inanspruchnahme von
Ressourcen, enthalten.”

[ erheblich
Begrindung:

Der Bebauungsplan ,Tal 11* soll und der Bebauungsplan
»1al“ regelt bereits insbesondere das Mal3 der baulichen
Nutzung, die Uberbaubaren Grundstticksflachen, die Fla-
chen fir und die Beschaffenheit von Nebenanlagen, Ga-
ragen und Stellplatzen sowie den Erhalt von Grinstruktu-
ren im Ortsteil Tal, fir Grundsticke, die entweder bereits
bebaut sind oder tber Baurecht nach § 34 BauGB verfu-
gen.

Beide Bebauungsplane orientieren sich dabei im Wesent-
lichen am baulichen Bestand und sichern eine geordnete
Entwicklung. Im Fokus stehen die Sicherung der Be-
standsituation in Verbindung mit einer maf3vollen Nach-
verdichtung.

Der Bebauungsplan ,Tal“ lasst eine Zunahme der bauli-
chen Dichte im Vergleich zum Ausgangswert um etwa 40
% zu. Dies entspricht etwa einer Mehrung der Grundfla-
che um 4.000 gm. Eine Mehrung in ahnlicher Grol3enord-
nung ist durch den Bebauungsplan , Tal II“ zu erwarten.

Somit liegt ein wesentlicher Anteil der Uberschreitung des
Schwellenwertes (GR > 20.000) in der Abbildung jeweils
des baulichen Bestandes begriindet. Ein weiterer we-
sentlicher Anteil liegt in der Abbildung der jingsten bauli-
chen Entwicklungen begriindet, auf Baugrundstticken mit
Baurecht gemaf § 34 BauGB.

Darliber hinaus ist anzumerken, dass im Geltungsbereich
der Bebauungsplane Einzelvorhaben nicht zeitgleich,
sondern zeitlich gestaffelt ablaufen, sodass Umweltaus-
wirkungen lediglich vereinzelt und rédumlich stark be-
grenzt auftreten und insgesamt leichter kompensiert wer-
den kénnen.

unerheblich
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zu prifendes Merkmal

Einschatzung der Erheblichkeit moéglicher negativer
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben

1.2 Ausmal, in dem der
Bebauungsplan andere
Plane und Programme
beeinflusst

1 erheblich

Begrindung:

Dem Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Tal II* liegen
keine anderen Plane und Programme zugrunde. Fur die
einzelnen Baugrundstiicke liegen Baugenehmigungen
vor. Deren Inhalte werden im Rahmen eines Gesamtkon-
zeptes fur das Plangebiet bertcksichtigt.

Der rechtskraftige Bebauungsplan ,Tal“ ersetzt den Be-
bauungsplan ,Thal“ (in Kraft getreten am 16.10.1959) und
die 1. Anderung des Bebauungsplans ,Thal“ (in Kraft ge-
treten am 15.05.2001). Mit dem Bebauungsplan ,Tal“ aus
dem Jahre 2021 liegt ein neues Gesamtkonzept vor, wel-
ches im Bebauungsplan ,Tal II* seine Fortsetzung findet.
Hierdurch ergreift die Gemeinde die Mdéglichkeit, die Ent-
wicklung des gesamten Gebietes nach aktuellen Maf3sta-
ben und Anforderungen zu steuern, statt auf einzelne
Bauantrage zu reagieren oder Bauantrage auf Grundlage
von veralteten Bebauungsplanen zu genehmigen.

Das Vorhaben entspricht zudem den Darstellungen des
Flachennutzungsplans und Ubergeordneten Zielen und
Grundséatzen der Raumplanung (Landesentwicklungs-
programm und Regionalplan). Im Sudosten grenzt der
Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Tal lI“ zwar an ei-
nen Regionalen Griinzug gemaf Regionalplan Minchen.
Eine Unterbrechung und Funktionsverluste sind jedoch
nicht anzunehmen.

unerheblich

1.3 Bedeutung des Be-
bauungsplans fur die
Einbeziehung umweltbe-
zogener, einschliellich
gesundheitsbezogener
Erwégungen, insbeson-
dere im Hinblick auf die
Forderung der nachhalti-
gen Entwicklung

1.4 fir den Bebauungs-
plan relevante umweltbe-
zogene, einschliel3lich
gesundheitsbezogene
Probleme

[ erheblich

Begriindung:

Ziel des Bebauungsplans ist die weitgehende Erhaltung
des Gebietscharakters. Die Planung sieht eine maf3volle
Nachverdichtung und eine Neubewertung des vorhande-
nen Baurechts unter Einbeziehung umweltbezogener und
gesundheitsbezogener Erwégungen vor, z.B. durch
Rucksichtnahme auf den vorhandenen Baumbestand
(begleitende Grinordnungsplanung), Begrenzung des
Versiegelungsgrades, Beachtung mikroklimatischer As-
pekte, Einhaltung der gesetzlichen Abstandsflachen so-
wie eine Begrenzung der Wohneinheiten zum Erhalt des
ruhigen Wohncharakters der Siedlung und zur Minimie-
rung des Verkehrsaufkommens. Der Bebauungsplan ist
daher einer ungeordneten Entwicklung des Innenberei-
ches vorzuziehen.

unerheblich
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zu prifendes Merkmal

Einschatzung der Erheblichkeit moéglicher negativer
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben

1.5 Bedeutung des Be-
bauungsplans fiur die
Durchfiihrung nationaler
und europaischer Um-
weltvorschriften

[ erheblich

Begrundung: Bei der Aufstellung der Bebauungsplane
wurden/werden artenschutzrechtliche Belange geprift
und bericksichtigt.

Immissionsgrenzwerte bezlglich Luftreinheit werden im
Plangebiet auch nach Umsetzung der Planung mit Si-
cherheit nicht Gberschritten.

unerheblich

Merkmale der mdglichen Auswirkungen und der voraussichtlich

betroffenen Gebiete

zu prufendes Merkmal

Einschatzung der Erheblichkeit mdglicher negativer
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben

2.1 Wabhrscheinlichkeit,
Dauer, Haufigkeit und
Umkehrbarkeit der Aus-
wirkungen

[ erheblich

Begrindung: Mit Umsetzung der Bebauungsplane ist
von positiven Umweltauswirkungen auszugehen.

Die bauliche Entwicklung im Ortsteil Tal wird auf Grund-
lage eines Gesamtkonzeptes geordnet und héngt kiinftig
nicht von der Ausgestaltung einzelner Bauantrage ab.
Eine wesentliche Regelung ist die Begrenzung der
Wohneinheiten auf ein vertragliches Maf3. Die Auswirkun-
gen des Vorhabens dauern an, solange die Bebauungs-
plane rechtskréaftig sind.

Eine Umkehrung der Auswirkungen ist aus stadtebauli-
cher Sicht und zur Wahrung der Aufgaben und Grund-
satze der Bauleitplanung nicht wiinschenswert.

unerheblich

2.2 kumulativer und
grenziiberschreitender
Charakter der Auswir-
kungen

[ erheblich

Begrindung: Anlass gegenstandlicher Prifung ist die
mdogliche Kumulation von Umweltauswirkungen des
rechtskréaftigen Bebauungsplans ,Tal“ und des zur Auf-
stellung beabsichtigten Bebauungsplans ,Tal 1I. Sons-
tige kumulierende Umweltauswirkungen sind nicht anzu-
nehmen, da keine weiteren Bebauungsplane in einem en-
gen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen.

unerheblich

2.3 Risiken fir die Um-
welt, einschliel3lich der
menschlichen Gesund-
heit (zum Beispiel bei
Unfallen)

[1 erheblich

Begrindung: Aufgrund der Art der Nutzung (Uberwie-
gend Wohnen) und der Lage des Vorhabens ist von kei-
nen Umweltrisiken oder Gefahren fur die menschliche
Gesundheit auszugehen. Storfallbetriebe in der ndheren
Umgebung sind nicht vorhanden. Die Plangebiete liegen
nicht innerhalb von Risikogebieten, wie Uberschwem-
mungsgebieten oder Gebieten mit Geogefahren.

unerheblich
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zu prifendes Merkmal

Einschatzung der Erheblichkeit mdglicher negativer
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben

2.4 Umfang und raumli-
che Ausdehnung der
Auswirkungen

1 erheblich

Begriindung: Uber die Geltungsbereiche der Bebau-
ungsplane hinaus ergeben sich keine Umweltauswirkun-
gen. Die maRRvolle Nachverdichtung induziert nur eine ge-
ringe Zunahme des Verkehrs. Die Nutzung richtet sich
nach dem Charakter der Umgebung. Negative Auswir-
kungen durch Larm sind daher nicht zu erwarten.

unerheblich

2.5 Bedeutung und
Sensibilitat des voraus-
sichtlich betroffenen
Gebiets auf Grund der
besonderen natirlichen
Merkmale, des kulturel-
len Erbes, der Intensitat
der Bodennutzung des
Gebiets jeweils unter
Berlcksichtigung der
Uberschreitung von
Umweltqualitatsnormen
und Grenzwerten

1 erheblich

Begrindung: Besonderheiten hinsichtlich des kulturel-
len Erbes und der Intensitat der Bodennutzung liegen im
Plangebiet nicht vor. So sind beispielsweise keine Bau-
und Bodendenkmaler vorhanden und unbebaute Grund-
stucke sind als Rasenflachen oder Garten angelegt.

Pragende Gehdlzstrukturen werden erhalten.

unerheblich

2.6 Betroffenheit folgend

er Gebiete:

2.6.1 Natura 2000-Ge-
biete nach § 7 Absatz 1
Nummer 8 des Bun-
desnaturschutzgeset-
zes

[ erheblich
Begrindung:

nicht vorhanden (BayernAtlas vom 26.04.2023)

unerheblich

2.6.2 Naturschutzge-
biete gemanR § 23 des
Bundesnaturschutzge-
setzes, soweit nicht be-
reits von Nummer 2.6.1
erfasst

[ erheblich
Begrindung:

nicht vorhanden (BayernAtlas vom 26.04.2023)

unerheblich

2.6.3 Nationalparke ge-
mal § 24 des Bun-
desnaturschutzgeset-
zes, soweit nicht bereits
von Nummer 2.6.1 er-
fasst

[1 erheblich
Begriindung:

nicht vorhanden (BayernAtlas vom 26.04.2023)

unerheblich

2.6.4 Biospharenreser-
vate und Landschafts-
schutzgebiete gemal
den 88 25 und 26 des
Bundesnaturschutzge-
setzes

[1 erheblich
Begriindung:

nicht vorhanden (BayernAtlas vom 26.04.2023)

unerheblich
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Oberpframmern

Bebauungsplan ,Tal II* — Vorprifung

02.05.2023

zu prifendes Merkmal

Einschatzung der Erheblichkeit mdglicher negativer
Umweltauswirkungen durch das Vorhaben

2.6.5 gesetzlich ge-
schitzte Biotope ge-
mal § 30 des Bun-
desnaturschutzgeset-
zes

[1 erheblich
Begrindung:
nicht vorhanden (BayernAtlas vom 26.04.2023)

unerheblich

2.6.6 Wasserschutzge-
biete geman § 51 des
Wasserhaushaltsgeset-
zes, Heilquellenschutz-
gebiete gemal § 53 Ab-
satz 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sowie
Uberschwemmungsge-
biete gemanR § 76 des
Wasserhaushaltsgeset-
zes

[1 erheblich
Begrindung:
nicht vorhanden (BayernAtlas vom 26.04.2023)

Der vrstl. Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Tal Il
grenzt im Sidosten an das festgesetzte Wasserschutz-
gebiet (WSG) ,Oberpframmern-Egmating“ gemafl Ver-
ordnung des Landratsamtes Ebersberg vom 22.02.2022.
Aus folgenden Grunden sind keine negativen Auswirkun-
gen auf den Grundwasserschutz zu erwarten: Es kommt
zu keiner Uberschneidung mit dem WSG. Die angrenzen-
den Grundsticke sind bereits bebaut. Voraussichtlich
werden Abstande zwischen Baufeldern und WSG gere-
gelt.

unerheblich

2.6.7 Gebiete, indenen | (] erheblich unerheblich

die in I"?.echtsakte.n der Begriindung: nicht vorhanden

Européischen Union

festgelegten Umwelt-

qualitdtsnormen bereits

Uberschritten sind

2.6.8 Gebiete mit hoher | [] erheblich unerheblich
Bevolkerungsdichte, Begrindung: Gemall Landesentwicklungsprogramm

insbesondere Zentrale
Orte im Sinne des § 2
Abs. 2 Nr. 2 des Raum-
ordnungsgesetzes

Bayern vom 01.09.2013 (Teilfortschreibungen vom
01.03.2018 und 01.01.2020) ist Oberpframmern nicht als
Zentraler Ort bestimmit.

2.6.9 in amtlichen Lis-
ten oder Karten ver-
zeichnete Denkmaler,
Denkmalensembles,
Bodendenkmaler oder
Gebiete, die von der
durch die Lander be-
stimmten Denkmal-
schutzbehoérde als ar-
chéologisch bedeu-
tende Landschaften ein-
gestuft worden sind

[1 erheblich
Begrindung:
nicht vorhanden (BayernAtlas vom 26.04.2023)

unerheblich
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Oberpframmemn Bebauungspian ,Tal II" — Vorprifung 02.05.2023

4.

Miinchen, den

. (/./f J ..................

i-A. Manfred Dérr ...............................................

Zusammenfassung/ Gutachterliches Fazit

GemaR § 13a Abs. 1 BauGB ist bei Bebauungsplénen der Innenentwicklung - inso-
fern sie eine Grundfldche von insgesamt 20.000 bis weniger als 70.000 gm festsetzen
- das beschleunigte Verfahren nur zuldssig, wenn eine (iberschlagige Prifung ergibt,
dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen negativen Umweltauswir-
kungen hat. Dabei sind die Grundflachen mehrerer Bebauungspléne, die in einem
engen sachlichen, rdumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mit-
zurechnen.

Aufgrund des engen sachlichen, raumlichen und zeitlichen Zusammenhangs sind Ku-
mulierende Umweltauswirkungen im Hinblick auf eine Umsetzung der Bebauungs-
plane ,Tal“ aus dem Jahre 2021 und dem neu aufzustellenden Bebauungsplan
JTal 1“ anzunehmen. Zusammengenommen ist mit einer Grundflache von etwa
25.000 gm bis 30.000 gm zu rechnen.

Die vorliegende Vorpriifung prift iberschldgig die voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen des zur Aufstellung beabsichtigten Bebauungsplan ,Tal Il unter Berlicksich-
tigung der Auswirkungen des bereits rechtskréftigen Bebauungsplans ,Tal“ der Ge-
meinde Oberpframmern und die daraus moglicherweise resultierende Pflicht zur
Durchfiihrung einer Umweltvertrdglichkeitspriifung. Diese Pflicht tritt ein, sobald er-
hebliche Umweltauswirkungen durch die kumulierenden Vorhaben zu erwarten sind.
Dabei kommen die Priifkriterien der Anlage 2 zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB zur
Anwendung.

Durch den Bebauungsplan ,Tal“ und den Bebauungsplan ,Tal I wird fiir einen we-
sentlichen Bereich des Ortsteils Tal ein neues stédtebauliches Gesamtkonzept vor-
gelegt. Ziel der Gemeinde Oberpframmern ist es, die bauliche Entwicklung des ge-
samten Gebietes nach aktuellen MaBstdben und Anforderungen zu steuern, statt auf
einzelne Bauantridge zu reagieren.

Geregelt werden eine maRvolle Nachverdichtung unter weitgehender Erhaltung des
Gebietscharakters auf Grundlage einer Neubewertung des vorhandenen Baurechts
unter Einbeziehung umweltbezogener und gesundheitsbezogener Erwagungen.

Im Wesentlichen geht es um die Nachverdichtung eines bereits weitgehend bebauten
Gebietes, in dem bereits fiir jedes geeignete Grundstlick Baurecht existiert. Das be-
stehende Baurecht wird teilweise erweitert und geéndert unter Berlicksichtigung und
in Abwagung mit den Belangen des Umweltschutzes. Hierflr beinhalten die Bebau-
ungspléne insbesondere Regelungen zum Mal der baulichen Nutzung, zur Zahl der
Wohneinheiten und eine Grinordnungsplanung.

Nach Vorpriifung des Einzelfalls ergeben sich durch den Bebauungsplan ,Tal 11 unter
Beriicksichtigung der Umweltauswirkungen des Bebauungsplans ,Tal* voraussicht-
lich keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen. Eine Pflicht zur Durchfihrung
einer Umweltvertraglichkeitspriifung besteht nicht. Der Bebauungsplan kann dem-
nach im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden.

A

r Birgermeistef, Andreas Lutz

PV Planungsverband Auerer Wirtschaftsraum Miinchen OPF 2-20 Seite 10/11



Oberpframmern Bebauungsplan ,Tal II* — Vorprifung 02.05.2023

5. Quellenverzeichnis

BayStMFH (2023) Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und fur Heimat:
BayernAtlas: Themenbereiche ,Planen und Bauen®, ,Umwelt®, ,Naturgefahren®,
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&bglLayer=atkis&ca-
talogNodes=11, Stand: 24.04.2023

BayStMFLH (2013/2018/2020) Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, fur
Landesentwicklung und Heimat: Landesentwicklungsprogramm Bayern vom
01.09.2013 und Teilfortschreibungen vom 01.03.2018 und 01.01.2020, Minchen

GEMEINDE OBERPFRAMMERN (2021): Rechtskraftiger Bebauungsplan ,Tal*
i.d.F. vom 16.09.2021, ortsliblich bekannt gemacht am 05.10.2021

REGIONALER PLANUNGSVERBAND REGION MUNCHEN (2019): Regionalplan
Region Minchen, Region 14, in Kraft getreten am 01.04.2019 (Gesamtfortschrei-
bung)

PV Planungsverband AuRerer Wirtschaftsraum Miinchen OPF 2-20 Seite 11/11



	DIN A2 -2 [PlanZ_Höhenlinien_Übersichtskarte_20240823]
	1/DIN A2 -4


